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IDIE Beziehungen zwischen Staat und katholischer Kırche
ın Württemberg zwıischen 1919 und 19372 ach Lage

der Akten ın den Vatikanischen Archıiven‘

Konkordatspolitik 1n der Weıimarer Republık da denkt INnan zunachst die Konkor-
date des Stuhles mıiıt Bayern, mıiıt Preufßen, mıiıt Baden und mıiıt dem Reich Weniger
ekannt 1St, dass auch mıiıt anderen deutschen Staaten Konkordatsverhandlungen vab
Im Vatikanischen Archiv tinden sıch entsprechende Aktenbestände! Wüuürttemberg,
Hessen und Oldenburg. Wihrend 1n Oldenburg nach Aktenlage nıcht Verhand-
lungen 1m eigentlichen Sınne gekommen LStE, z1Dt das Archiv den beiden sidwest-
deutschen Staaten weıt mehr her /Zu beiden ex1istieren recht austührliche Aktenbestände
4A45 Pacellis eıt als uUunt1ius 1n München und 1n Berlin SOWI1e die Parallelakten 4A45 dem
Staatssekretarlat. Hıer oll alleın Wuürttemberg gehen?.

Der Beıitrag stellt die Zusammenfassung meı1ıner wissenschaftlichen Zulassungsarbeit Z.UF heo-
logischen Hauptprüfung (Universität Munster 1n Westfalen, Betreuer Prof. DDr Wolltf) dar, dAje
11771 Jahr 2007 m1E dem Bischof-Carl-Joset-von-Heftele-Preis ausgezeichnet wurde. Veol auch An-
LtON1IUS HAMERS, Dhie Beziehungen zwıschen Staat und katholischer Kırche 1n Württemberge VOo
197179 bis 1937 nach Lage der Akten 1n den Vatiıkanıschen Archıiven. Fın Beıitrag Z.UF Konkordats-
polıtık Eugen10 Pacellis 1 Deutschland, 1 102, 2007,

Abkürzungen Aktenbestände AUS dem Vatiıkanıschen Archiv: ANB Archivio della Nunzıatura
Apostolica 1 Berlino, ALS Archivio degli Affarı Ecclesiastic1 Straordinarı.

Die Schriftstücke, die Oldenburg betreffen, tinden sıch 1n ANEB 79, fasc Iheser Aktenbestand
umftasst wenıger Aals A0 Blätter. Auf eın Schreiben des münsterischen Bischofs Johannes Poggen-
burg (  — 933) ZUFr Angleichung des oldenburgischen Kirchenrechts dAje Vorgaben der W e1-

Reichsverfassung VOo August 1970 fol 15) Nuntius Eugen10 Pacell:; teilt dieser JE-
1E m1E Schreiben VOo August 19720 fol. 16) mML, dass bei etwaıgen Verhandlungen m1E der
oldenburgischen Regierung dem beabsichtigten Konkordat mM1t dem Reich nıcht vorgegriffen WC1 -

den dürte Zudem finden sich 1n d1esem Aktenbestand 1er Schreiben AUS 1928, dAje e1InNe etwaıge
Anderung der Diözesangrenzen und damıt dAje Abtrennung des Landes Oldenburg VOo Bıstum
Munster betreffen. Antwortentwürftfe der sonstıge Reaktionen Pacellıs auf diese Schreiben finden
sıch nıcht 1n den Beständen. uch fehlt e1INeE entsprechende Spiegelakte den VENANNLEN Vorgan-
SCH 1n den Beständen ALS (sermanıa.

/u Hessen vgl eiınen Aufsatz des Verfassers den dortigen Verhandlungen: Dhie Beziehungen
zwıschen StAAt und katholischer Kırche 1n Hessen zwıschen 1919 und 1932, ın:‘ MKG 59, 2007,
383—401

ANTONIUS HAMERS

Die Beziehungen zwischen Staat und katholischer Kirche
in Württemberg zwischen 1919 und 1932 nach Lage

der Akten in den Vatikanischen Archiven*

Konkordatspolitik in der Weimarer Republik – da denkt man zunächst an die Konkor-
date des Hl. Stuhles mit Bayern, mit Preußen, mit Baden und mit dem Reich. Weniger
bekannt ist, dass es auch mit anderen deutschen Staaten Konkordatsverhandlungen gab.
Im Vatikanischen Archiv finden sich entsprechende Aktenbestände1 zu Württemberg,
Hessen und Oldenburg. Während es in Oldenburg nach Aktenlage nicht zu Verhand-
lungen im eigentlichen Sinne gekommen ist2, gibt das Archiv zu den beiden südwest-
deutschen Staaten weit mehr her. Zu beiden existieren recht ausführliche Aktenbestände
aus Pacellis Zeit als Nuntius in München und in Berlin sowie die Parallelakten aus dem
Staatssekretariat. Hier soll es allein um Württemberg gehen3.

* Der Beitrag stellt die Zusammenfassung meiner wissenschaftlichen Zulassungsarbeit zur Theo-
logischen Hauptprüfung (Universität Münster in Westfalen, Betreuer Prof. Dr. H. Wolf) dar, die
im Jahr 2007 mit dem Bischof-Carl-Josef-von-Hefele-Preis ausgezeichnet wurde. – Vgl. auch An-
tonius Hamers, Die Beziehungen zwischen Staat und katholischer Kirche in Württemberg von
1919 bis 1932 nach Lage der Akten in den Vatikanischen Archiven. Ein Beitrag zur Konkordats-
politik Eugenio Pacellis in Deutschland, in : RQ 102, 2007, 70–140.
1 Abkürzungen Aktenbestände aus dem Vatikanischen Archiv: ANB = Archivio della Nunziatura
Apostolica in Berlino, AES = Archivio degli Affari Ecclesiastici Straordinari.
2 Die Schriftstücke, die Oldenburg betreffen, finden sich in ANB 79, fasc. 2. Dieser Aktenbestand
umfasst weniger als 40 Blätter. Auf ein Schreiben des münsterischen Bischofs Johannes Poggen-
burg (1913–1933) zur Angleichung des oldenburgischen Kirchenrechts an die Vorgaben der Wei-
marer Reichsverfassung vom 12. August 1920 (fol. 15) an Nuntius Eugenio Pacelli teilt dieser je-
nem mit Schreiben vom 18. August 1920 (fol. 16) mit, dass bei etwaigen Verhandlungen mit der
oldenburgischen Regierung dem beabsichtigten Konkordat mit dem Reich nicht vorgegriffen wer-
den dürfe. Zudem finden sich in diesem Aktenbestand vier Schreiben aus 1928, die eine etwaige
Änderung der Diözesangrenzen und damit die Abtrennung des Landes Oldenburg vom Bistum
Münster betreffen. Antwortentwürfe oder sonstige Reaktionen Pacellis auf diese Schreiben finden
sich nicht in den Beständen. Auch fehlt eine entsprechende Spiegelakte zu den genannten Vorgän-
gen in den Beständen AES. Germania.
3 Zu Hessen vgl. einen Aufsatz des Verfassers zu den dortigen Verhandlungen: Die Beziehungen
zwischen Staat und katholischer Kirche in Hessen zwischen 1919 und 1932, in: AMKG 59, 2007,
383–401.
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DiIe Ausgangslage
In Wüuürttemberg Wl die katholische Kirche 1m Bıstum Rottenburg verfasst, dessen
Ausdehnung mıiıt den Landesgrenzen ıdentisch W  _ Mıt den Bıstumern Maınz, Fulda
und Limburg SOWI1e dem Erzbistum Freiburg gyehörte das Bıstum Rottenburg ZULF
Oberrheinischen Kirchenprovinz. Kirchenrechtliche Grundlage fur die Bıstumer dieser
Kirchenproviınz die Bulle Provida solersque VO 1821, die VOTL allem die Um-
schreibung der Bıstümer bestimmte, und die Bulle Ad Dommiaıcı SrELIS custodiam VO

1827, die die Amterbesetzung 1n den Bıstumern regelte. Staatlicherseits hatte sıch
das Königreich Wüuürttemberg mıiıt anderen oberrheinischen Staaten 1m 19 Jahrhundert 1n
den geNaANNLEN Frankfurter Verhandlungen aut eın zemeınsames Staatskirchenrecht
gzeein1gt, das auch 918 das Verhältnis zwıischen katholischer Kirche und Staat 1n diesen
Ländern pragte.

Als 918 die Monarchie 1n Deutschland unterging, hatten sıch nıcht 1Ur die STAAatSsS-
rechtlichen Grundlagen des Verhältnisses zwıischen Staat und Kirche verandert. Bereıts
917 Wlr 1n Rom der Codex I[urıs ( LANONLCL promulgiert worden. Zu Pfingsten
918 Wl 1n Kraft Ziel des CIC VO 917 W alr C5, die Einheit und Geschlos-

nerkirchliche Vorschriften. Das Verhältnis VO Staat und Kirche Wl 1Ur ındirekt be-
senheıt der katholischen Weltkirche festigen. Folglich enthielt 1n erster Lınıe 11 -

troftfen. ach der Rechtsauffassung der Kirche W alr dieses Verhältnis vorrangıg durch
gleichberechtigte Verhandlungen 1n Konkordaten regeln. Deren Fortgeltung sollte
VO CIC grundsätzlich nıcht betroffen se1n. Di1e Vereinbarungen mıiıt deutschen Staaten
cah der HI1 Stuhl allerdings durch die politischen Veränderungen 1n Deutschland 1n Fra-
C gestellt. Hınzu kam die NECUC rechtliche Lage Di1e Weılmarer Reichsverfassung sa h eın
Verhältnis zwıischen Staat und Kirche VOTlL, das der katholischen Kırche ungeahnte Freıi-
heit iınraumte und mıiıt dem die Staatskirchenhoheit des 19 Jahrhunderts nıcht mehr
vereinbar W  _

Auf eutscher Se1lite kıirchlich W1€ staatlıch sa h INa  5 zunaäachst 1Ur die Notwendig-
keıt, die bisherigen Rechtsgrundlagen päpstliche Bullen und staatliıche (jJesetze die
NECUEC Siıtuation ANZUDAaSSCH. Auf röomischer Seıte sa h INnan hingegen die Chance, das Ver-
hältnıs zwıischen Staat und Kırche tiet greifender NECU gestalten. Es valt, die Vor-
schriften des CIC VO 917 auch 1n Deutschland durchzusetzen ınsbesondere bel den
Bischofsernennungen. ach anfänglichem Zögern veritrat der Heıilıge Stuhl und mıiıt
ıhm FEugen10 Pacell; als uUunt1ius 1n Munchen die Auffassung, dass die bisherigen
kirchlichen Rechtsgrundlagen das Konkordat mıiıt Bayern und die Bullen 1n anderen
deutschen Staaten aufgrund der rechtlichen und politischen Veränderungen hinfallig
selen. Rom wollte die bestehenden Vereinbarungen nıcht 1Ur die cehr vıiel zunstigere
verfassungsrechtliche Siıtuation der katholischen Kirche 1n Deutschland9 das
Verhältnis sollte grundlegend NECU gestaltet werden, der CIC sollte weltweıt angewandt
werden.

IL Di1e Verhandlungen ach Lage der Akten

Di1e Aktenbestände Wüuürttemberg lassen sıch 1n drei Themenbereiche eintellen: Kır-
chengesetz, Bischofsernennung, Konkordatsverhandlungen 1m CHNSCICH Sinne. Im De-
zember 919 wandte siıch uUunt1ius Pacell; Paul Wılhelm VO Keppler, den Bischof
VO Rottenburg (1899—1926): uch 1n Wüuürttemberg sollte das Verhältnis zwıischen Staat
und Kirche auf 1ne NECUEC Grundlage gestellt werden. Diese Grundlage bedurtte einer
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I. Die Ausgangslage

In Württemberg war die katholische Kirche im Bistum Rottenburg verfasst, dessen
Ausdehnung mit den Landesgrenzen identisch war. Mit den Bistümern Mainz, Fulda
und Limburg sowie dem Erzbistum Freiburg gehörte das Bistum Rottenburg zur
Oberrheinischen Kirchenprovinz. Kirchenrechtliche Grundlage für die Bistümer dieser
Kirchenprovinz waren die Bulle Provida solersque von 1821, die vor allem die Um-
schreibung der Bistümer bestimmte, und die Bulle Ad Dominici gregis custodiam von
1827, die u.a. die Ämterbesetzung in den Bistümern regelte. Staatlicherseits hatte sich
das Königreich Württemberg mit anderen oberrheinischen Staaten im 19. Jahrhundert in
den so genannten Frankfurter Verhandlungen auf ein gemeinsames Staatskirchenrecht
geeinigt, das auch 1918 das Verhältnis zwischen katholischer Kirche und Staat in diesen
Ländern prägte.

Als 1918 die Monarchie in Deutschland unterging, hatten sich nicht nur die staats-
rechtlichen Grundlagen des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche verändert. Bereits
1917 war in Rom der Codex Iuris Canonici (CIC) promulgiert worden. Zu Pfingsten
1918 war er in Kraft getreten. Ziel des CIC von 1917 war es, die Einheit und Geschlos-
senheit der katholischen Weltkirche zu festigen. Folglich enthielt er in erster Linie in-
nerkirchliche Vorschriften. Das Verhältnis von Staat und Kirche war nur indirekt be-
troffen. Nach der Rechtsauffassung der Kirche war dieses Verhältnis vorrangig durch
gleichberechtigte Verhandlungen in Konkordaten zu regeln. Deren Fortgeltung sollte
vom CIC grundsätzlich nicht betroffen sein. Die Vereinbarungen mit deutschen Staaten
sah der Hl. Stuhl allerdings durch die politischen Veränderungen in Deutschland in Fra-
ge gestellt. Hinzu kam die neue rechtliche Lage: Die Weimarer Reichsverfassung sah ein
Verhältnis zwischen Staat und Kirche vor, das der katholischen Kirche ungeahnte Frei-
heit einräumte und mit dem die Staatskirchenhoheit des 19. Jahrhunderts nicht mehr
vereinbar war.

Auf deutscher Seite – kirchlich wie staatlich – sah man zunächst nur die Notwendig-
keit, die bisherigen Rechtsgrundlagen – päpstliche Bullen und staatliche Gesetze – an die
neue Situation anzupassen. Auf römischer Seite sah man hingegen die Chance, das Ver-
hältnis zwischen Staat und Kirche tief greifender neu zu gestalten. Es galt, die Vor-
schriften des CIC von 1917 auch in Deutschland durchzusetzen – insbesondere bei den
Bischofsernennungen. Nach anfänglichem Zögern vertrat der Heilige Stuhl – und mit
ihm Eugenio Pacelli als Nuntius in München – die Auffassung, dass die bisherigen
kirchlichen Rechtsgrundlagen – das Konkordat mit Bayern und die Bullen in anderen
deutschen Staaten – aufgrund der rechtlichen und politischen Veränderungen hinfällig
seien. Rom wollte die bestehenden Vereinbarungen nicht nur an die sehr viel günstigere
verfassungsrechtliche Situation der katholischen Kirche in Deutschland anpassen; das
Verhältnis sollte grundlegend neu gestaltet werden, der CIC sollte weltweit angewandt
werden.

II. Die Verhandlungen nach Lage der Akten

Die Aktenbestände zu Württemberg lassen sich in drei Themenbereiche einteilen: Kir-
chengesetz, Bischofsernennung, Konkordatsverhandlungen im engeren Sinne. Im De-
zember 1919 wandte sich Nuntius Pacelli an Paul Wilhelm von Keppler, den Bischof
von Rottenburg (1899–1926): Auch in Württemberg sollte das Verhältnis zwischen Staat
und Kirche auf eine neue Grundlage gestellt werden. Diese Grundlage bedurfte einer
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vertraglichen Vereinbarung, sprich eines Konkordates. Auf keinen Fall sollte der Staat
diese Grundlagen wıederum W1€ bereıts S62 einselt1g 1n orm eines (Jesetzes be-
stimmen. In dem ZENANNLEN Schreiben teilte Pacelli VOoO  5 Keppler mı1ıt Er der Stuhl)
ıst bereit, sich mNIE der Reichsregierung za mNIE den eimnzelnen Staaten, mnelche BoOon-
kordatsmässıge Vereinbarungen hatten, 177 Verbindung SELZEN, VDON die
Gebiete der Beziehungen zaemıischen Kırche UuUN Staat regeln, umsomehr Als die SC-
NANNTEN Vereinbarungen nıcht mehr mNIE den VOTSCHOÖMMMETNLEN vadıkalen politischen Ver-
änderungen übereinstimmen?.

Keppler aANLWOTrTLEeTE Pacell; daraufhin, dass der Staat erklärt habe, aut die bisherige
Einmischung bel der Besetzung kıirchlicher ÄITIt er verzichten, und die bisherigen
Staatsleistungen weıter habe Zudem plane Wurttemberg aber eın Kır-
chengesetz, mıiıt dem der Staat einse1it1g das Verhältnis Staat-Kırche regeln gedenke.
Man habe VO Seıten des Ordinarı1ates bereıts reagıert und 1ne entsprechende enk-
schrift vertasst?. Hellhörig geworden, bat Pacell; Keppler vorzufühlen, b 1n urttem-
berg Bereıitschaftt bestehe, eın Konkordat 1abzuschließen. Alleın die württembergische
Staatsregierung sa h keıine Veranlassung 1n Verhandlungen eiınzutreten, solange eın
Reichskonkordat abgeschlossen WL In der Zwischenzeit plante S1€, das Verhältnis ZW1-
schen Kirche und Staat staatskirchlich-protestantischer Tradıtion entsprechend PCI
(Jeset7z regeln. Zumal INnan Proteste VO protestantischer Seıte CrWartele, WEn der
Staat die katholische Position 1m Rahmen eines Konkordates mıiıt dem Heıligen Stuhl
regelte®.

In Wuürttemberg hefen SOMUt die Vorbereitungen fur eın Kirchengesetz A} das nıcht
1Ur die Beziehungen des Staates den beiden ogroßen christlichen Konfessionen, SO1-
dern auch den Jüdischen Gemeiuinden regeln sollte Dabe1 oing INa  5 davon AaUS, dass
die beiden Anfang erwaähnten päpstlichen Bullen fortgelten wurden. Di1e alte Rechts-
lage sollte die NECUEC Verfassung aNgSCPAaSSL werden. Diese Entwicklung cah Pacelli mıiıt
orge und teilte Keppler mıt. Der Staat hat siıcher eın Recht 177 einem unılateralen (Je-
SPEZ ueber die Fragen des vechtlichen Fortbestandes der Bestimmungen der Erektions-
hullen beschliessen, zumal nachdem die NC Verfassung des Deutschen Reiches die
hıisher gepflogenen Beziehungen zaemıischen Kırche UuUN Staat einseitıg geaendert hat!

Pacelli sa h 1n dem Gesetzesvorhaben nıcht 1Ur eınen Angriff auf die kıirchliche Au-
tonomıe: cah darın auch 1ne Gefährdung e1nes Reichskonkordates, über das mıt
der Reichsregierung bereıts verhandelte. Im Rahmen VO Verhandlungen und Fıngaben
sollte daher nıcht 1Ur die Position der Kırche gewahrt leiben. Zusätzlich sollte das (Je-
setzesvorhaben verzogert werden 1n der Hoffnung, dass durch eın zukünftiges
Reichskonkordat überflüssig wurde®. In Absprache mıt Pacell; tührte das Ordinarıat 1n
Rottenburg 1L  5 die Verhandlungen. Pacelli wandte sıch zwıischenzeıitlich Reichs-
kanzler Joseph Wırth (1921—-1922) mıiıt der Bıtte, dieser moge seiınen Einfluss geltend
machen, damıt das Kirchengesetz 1n Wuürttemberg werde?. Dennoch wurden 1n

Entwurf e1nes Schreibens Pacellis Keppler VOo 23 Dezember 1919 Nr 15191). ANEB 7 5
fasc. 1) tol S(r)

Veol Schreiben Kepplers Pacell: VOo Februar 19720 Nr 15448). ANEB 7 5 fasc 1) ftol 10
Vel Schreiben Kepplers Pacell: VOo Dezember 19720 Nr. 18908). ANB 7 5 fasc. 1) fol. 41
Entwurf e1nes Schreibens Pacellıs Keppler VO Februar 19721 Nr 19619). ANEB 7 5

fasc. 1) tol (r)
Veol Durchschrift e1INEes Schreibens Pacellıs Keppler VOo 21 August 19721 Nr 21549). ANEB

79, fasc 1) tol 147144
Veol Zweitschrift e1INEes Schreibens Pacellıs Wırth VOo 21 August 19721 Nr 21550). ANEB 7 5

fasc. 1) tol 145
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vertraglichen Vereinbarung, sprich eines Konkordates. Auf keinen Fall sollte der Staat
diese Grundlagen wiederum – wie bereits 1862 – einseitig in Form eines Gesetzes be-
stimmen. In dem genannten Schreiben teilte Pacelli von Keppler mit: Er [der Hl. Stuhl]
ist [...] bereit, sich mit der Reichsregierung bzw. mit den einzelnen Staaten, welche kon-
kordatsmässige Vereinbarungen hatten, in Verbindung zu setzen, um von neuem die
Gebiete der Beziehungen zwischen Kirche und Staat zu regeln, umsomehr als die ge-
nannten Vereinbarungen nicht mehr mit den vorgenommenen radikalen politischen Ver-
änderungen übereinstimmen4.

Keppler antwortete Pacelli daraufhin, dass der Staat erklärt habe, auf die bisherige
Einmischung bei der Besetzung kirchlicher Ämter zu verzichten, und die bisherigen
Staatsleistungen weiter zugesagt habe. Zudem plane Württemberg aber ein neues Kir-
chengesetz, mit dem der Staat einseitig das Verhältnis Staat–Kirche zu regeln gedenke.
Man habe von Seiten des Ordinariates bereits reagiert und eine entsprechende Denk-
schrift verfasst5. Hellhörig geworden, bat Pacelli Keppler vorzufühlen, ob in Württem-
berg Bereitschaft bestehe, ein Konkordat abzuschließen. Allein die württembergische
Staatsregierung sah keine Veranlassung in Verhandlungen einzutreten, solange kein
Reichskonkordat abgeschlossen war. In der Zwischenzeit plante sie, das Verhältnis zwi-
schen Kirche und Staat – staatskirchlich-protestantischer Tradition entsprechend – per
Gesetz zu regeln. Zumal man Proteste von protestantischer Seite erwartete, wenn der
Staat die katholische Position im Rahmen eines Konkordates mit dem Heiligen Stuhl
regelte6.

In Württemberg liefen somit die Vorbereitungen für ein Kirchengesetz an, das nicht
nur die Beziehungen des Staates zu den beiden großen christlichen Konfessionen, son-
dern auch zu den jüdischen Gemeinden regeln sollte. Dabei ging man davon aus, dass
die beiden zu Anfang erwähnten päpstlichen Bullen fortgelten würden. Die alte Rechts-
lage sollte an die neue Verfassung angepasst werden. Diese Entwicklung sah Pacelli mit
Sorge und teilte Keppler mit: Der Staat hat sicher kein Recht in einem unilateralen Ge-
setz ueber die Fragen des rechtlichen Fortbestandes der Bestimmungen der Erektions-
bullen zu beschliessen, zumal nachdem die neue Verfassung des Deutschen Reiches die
bisher gepflogenen Beziehungen zwischen Kirche und Staat einseitig geaendert hat7.

Pacelli sah in dem Gesetzesvorhaben nicht nur einen Angriff auf die kirchliche Au-
tonomie; er sah darin auch eine Gefährdung eines Reichskonkordates, über das er mit
der Reichsregierung bereits verhandelte. Im Rahmen von Verhandlungen und Eingaben
sollte daher nicht nur die Position der Kirche gewahrt bleiben. Zusätzlich sollte das Ge-
setzesvorhaben so verzögert werden in der Hoffnung, dass es durch ein zukünftiges
Reichskonkordat überflüssig würde8. In Absprache mit Pacelli führte das Ordinariat in
Rottenburg nun die Verhandlungen. Pacelli wandte sich zwischenzeitlich an Reichs-
kanzler Joseph Wirth (1921–1922) mit der Bitte, dieser möge seinen Einfluss geltend
machen, damit das Kirchengesetz in Württemberg gestoppt werde9. Dennoch wurden in

4 Entwurf eines Schreibens Pacellis an Keppler vom 23. Dezember 1919 (Nr. 15191). ANB 79,
fasc. 1, fol. 8(r).
5 Vgl. Schreiben Kepplers an Pacelli vom 2. Februar 1920 (Nr. 15448). ANB 79, fasc. 1, fol. 10f.
6 Vgl. Schreiben Kepplers an Pacelli vom 10. Dezember 1920 (Nr. 18908). ANB 79, fasc. 1, fol. 43.
7 Entwurf eines Schreibens Pacellis an Keppler vom 13. Februar 1921 (Nr. 19619). ANB 79,
fasc. 1, fol. 54 (r).
8 Vgl. Durchschrift eines Schreibens Pacellis an Keppler vom 21. August 1921 (Nr. 21549). ANB
79, fasc. 1, fol. 142–144.
9 Vgl. Zweitschrift eines Schreibens Pacellis an Wirth vom 21. August 1921 (Nr. 21550). ANB 79,
fasc. 1, fol. 145.
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Wüuürttemberg schon bald Entwurte vorgelegt, die Rechtsfähigkeıit, Verwaltung
und Fiınanzıerung VO Bıstum, Pfarrgemeinden und kırchlichen Stiftungen regelten.

Aus der Sıcht Pacellis hielt der Entwurf der alten staatlıchen Autsıicht über die
Kirche test, und türchtete die Auswirkungen, die eın solches (Jeset7z auf die Neu-
regelung des Verhältnisses VO Staat und Kirche 1n anderen deutschen Ländern haben
könnte. Er schriebh darauthin Keppler: Ich CHIMANS Euerer Exzellenz nıcht VEer-

hehlen, dass mich die Durchsicht des vorläufigen Entwurfes mNIE STOSSCT orge erfüllt hat
UuUN LZUDAF AU”N doppeltem Grund. Einmal INE Reihe der 177 dem Entwurf VOTr-

gesehenen Bestimmungen SANZ offensichtlich die Tendenz, das früher bestätigte
staatlıche Oberaufsichtsrecht 177 einem Masse konservieren, nelches mNIE dem (Jeist der
Reichsverfassung 177 Widerspruch steht. Sınd SOMLE NC Reihe der 177 dem m”orlie-
genden Entwurf enthaltenen Bestimmungen sachlich unannehmbar, merstärken sıch
die PYNSIEN Bedenken e1N solches (Jesetz noch durch die über Wärttemberg hın-
ausgreifenden verhängniısvollen Folgen, die sıch für die Katholiken der übrigen deut-
schen Länder mNIE STOSSCT Wahrscheinlichkeit daraus ergeben merden. Das Alte BoOon-
bordatäre Recht 177 Wärttemberg, die Natur der vegelnden Fragen UuUN die
hierarchische Ordnung der batholischen Kırche lassen ”zelmehr als selbstoerständlich
erscheinen, dass NC Neuordnung der einschlägigen Verhältnisse nıcht ohne Benehmen
mNIE dem häpstlichen Stuhl 177 Angrıiff genommen mydi9

Die württembergische Regierung hielt unvermiındert ıhren Plänen test obwohl
auch das Reich die dortigen Pläne mıiıt Misstallen verfolgte. Auf Reichsebene wollte INa  5
ZU Abschluss e1nes Reichskonkordates kommen. Bezeichnend fur die politische Lage
1n der Weımarer Republık Wadl, W1€ wen1g Rucksicht die Länder aut die Belange des
Reichs nahmen!!. Im weıteren Verlauf der Verhandlungen konnte das Ordinarıat 1m
Vereın mıiıt der Zentrumstfraktion 1m württembergischen Landtag Führung des
Priesters und TOTEeSSOTFrS Ludwig Baur erreichen, dass tast alle Forderungen der katholi-
schen Kirche berücksichtigt wurden. ach der Verabschiedung des (Jesetzes 9724
schriebh Bischoft VO Keppler Pacelli: Wır bönnen insofern zufrieden SEIN, als einahe
alle NTV Forderungen durchgegangen sınd!?2 Pacelli hielt das Kirchengesetz weıterhıin
fur eınen Fehler, WUuSSIe aber den Rottenburger Eınsatz und aANLWOTrTLEeTE Keppler:
Dize Gelegenheit ıst NEY willkommen, Euerer Exzellenz zmıederum mMmeInNeE molle Aner-
kennung aAuszudruecken für die vielfachen Muehen, denen Sze sich 177 dieser weiıttragen-
den Angelegenheit UNLEYTZOQEN haben!>. Fın Konkordat 1n Wüuürttemberg W alr 1n weıte
Ferne gerückt anders 1n Bayern: dort wurde 9724 eın solches abgeschlossen. In Wurt-
temberg blieh Kirchengesetz Rechtsunsicherheit 1n wichtigen Bereichen des

Durchschrift e1nes Schreibens Pacellıs Keppler VO 21 August 1971 Nr 21549). ANEB 7 5
fasc. 1) tol 147 (v) 143 (r) 143 (v)
11 Veol dieser 1Ablehnenden Haltung der Länder die Eınlassungen der Ländervertreter 1 e1ner
Vorlage des preufßischen Kultusminıisteriums für das preufßische Kabinett ZUFTF Frage e1NEes preufßi-
schen und e1NEes Reichskonkordats VO Maı 1971 (Abschrift 1n ANEB 70, tol. 129{f.) Darın wiıird
neben anderen der württembergische Vertreter dahiıngehend zıtlert, dass das zuständıge wurttem-
bergische Mınısterium dem geplanten Reichskonkordat Ach heiner Richtung e1N eigenes Interesse
habe, dAss Ach vorläufiger Auffassung des Minısteriums emnach der Finleitung UO  N Verhand-
[ungen her e1N Reichskonkordat HY zugestimml! werden könne, WE zwingende außenpolitische
Erwäagungen 1 Interesse des Reiches gegenüber der ÄKurıe sich IN den YeENZEN des Notwendigen
zelten.

Schreiben Kepplers Pacell:; VOo Februar 19724 Nr 29729). ANEB 79, fasc. 1) tol. 146 (r)
13 Entwurf e1INEes Schreibens Pacellıs Keppler VOo Februar 19724 Nr 29730). ANEB 7 5
fasz 1) tol 340
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Württemberg schon bald erste Entwürfe vorgelegt, die u.a. Rechtsfähigkeit, Verwaltung
und Finanzierung von Bistum, Pfarrgemeinden und kirchlichen Stiftungen regelten.

Aus der Sicht Pacellis hielt der Entwurf an der alten staatlichen Aufsicht über die
Kirche fest, und er fürchtete um die Auswirkungen, die ein solches Gesetz auf die Neu-
regelung des Verhältnisses von Staat und Kirche in anderen deutschen Ländern haben
könnte. Er schrieb daraufhin an Keppler: Ich vermag Euerer Exzellenz nicht zu ver-
hehlen, dass mich die Durchsicht des vorläufigen Entwurfes mit grosser Sorge erfüllt hat
und zwar aus doppeltem Grund. Einmal verraten eine Reihe der in dem Entwurf vor-
gesehenen Bestimmungen ganz offensichtlich die Tendenz, [...] das früher bestätigte
staatliche Oberaufsichtsrecht in einem Masse zu konservieren, welches mit dem Geist der
Reichsverfassung in Widerspruch steht. [...] Sind somit [...] eine Reihe der in dem vorlie-
genden Entwurf enthaltenen Bestimmungen sachlich unannehmbar, so verstärken sich
die ernsten Bedenken gegen ein solches Gesetz noch durch die über Württemberg hin-
ausgreifenden verhängnisvollen Folgen, die sich für die Katholiken der übrigen deut-
schen Länder mit grosser Wahrscheinlichkeit daraus ergeben werden. [...] Das alte kon-
kordatäre Recht in Württemberg, die Natur der zu regelnden Fragen und die
hierarchische Ordnung der katholischen Kirche lassen es vielmehr als selbstverständlich
erscheinen, dass eine Neuordnung der einschlägigen Verhältnisse nicht ohne Benehmen
mit dem päpstlichen Stuhl in Angriff genommen wird10.

Die württembergische Regierung hielt unvermindert an ihren Plänen fest – obwohl
auch das Reich die dortigen Pläne mit Missfallen verfolgte. Auf Reichsebene wollte man
zum Abschluss eines Reichskonkordates kommen. Bezeichnend für die politische Lage
in der Weimarer Republik war, wie wenig Rücksicht die Länder auf die Belange des
Reichs nahmen11. Im weiteren Verlauf der Verhandlungen konnte das Ordinariat im
Verein mit der Zentrumsfraktion im württembergischen Landtag unter Führung des
Priesters und Professors Ludwig Baur erreichen, dass fast alle Forderungen der katholi-
schen Kirche berücksichtigt wurden. Nach der Verabschiedung des Gesetzes 1924
schrieb Bischof von Keppler an Pacelli: Wir können insofern zufrieden sein, als beinahe
alle unsere Forderungen durchgegangen sind12. Pacelli hielt das Kirchengesetz weiterhin
für einen Fehler, wusste aber um den Rottenburger Einsatz und antwortete Keppler:
Die Gelegenheit ist mir willkommen, um Euerer Exzellenz wiederum meine volle Aner-
kennung auszudruecken für die vielfachen Muehen, denen Sie sich in dieser weittragen-
den Angelegenheit unterzogen haben13. Ein Konkordat in Württemberg war in weite
Ferne gerückt – anders in Bayern: dort wurde 1924 ein solches abgeschlossen. In Würt-
temberg blieb – trotz Kirchengesetz – Rechtsunsicherheit in wichtigen Bereichen des

10 Durchschrift eines Schreibens Pacellis an Keppler vom 21. August 1921 (Nr. 21549). ANB 79,
fasc. 1, fol. 142 (v), 143 (r), 143 (v).
11 Vgl. zu dieser ablehnenden Haltung der Länder die Einlassungen der Ländervertreter in einer
Vorlage des preußischen Kultusministeriums für das preußische Kabinett zur Frage eines preußi-
schen und eines Reichskonkordats vom 20. Mai 1921 (Abschrift in ANB 90, fol. 129ff.) Darin wird
neben anderen der württembergische Vertreter dahingehend zitiert, dass das zuständige württem-
bergische Ministerium an dem geplanten Reichskonkordat nach keiner Richtung ein eigenes Interesse
habe, dass nach vorläufiger Auffassung des Ministeriums demnach der Einleitung von Verhand-
lungen über ein Reichskonkordat nur zugestimmt werden könne, wenn zwingende außenpolitische
Erwägungen im Interesse des Reiches gegenüber der Kurie sich in den Grenzen des Notwendigen
hielten.
12 Schreiben Kepplers an Pacelli vom 10. Februar 1924 (Nr. 29729). ANB 79, fasc. 1, fol. 346 (r).
13 Entwurf eines Schreibens Pacellis an Keppler vom 13. Februar 1924 (Nr. 29730). ANB 79,
fasz. 1, fol. 349.
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Verhältnisses zwıischen Staat und Kirche SO W alr ınsbesondere weıterhin nıcht geklärt
b und WIC die bisherigen Bullen fortgalten

Fuür Pacell; und den Stuhl W alr die Lage klar die Läander der Oberrheinischen
Kirchenproviınz Baden Hessen Wüuürttemberg hatten bislang keine ernsthatten An-
stalten gvemacht das Verhältnis zwıischen Staat und Kirche den Gegebenheiten
ANZUDASSCH Folglich aufgrund der grundlegend veranderten Situation die b1s-
herigen Rechtsbeziehungen obsolet. Es valten die Vorschritten der Reichsverfassung
und der CI Entsprechend teilte der Stuhl dem Erzbischof VO Freiburg und den
Bischöfen VO Maınz und Rottenburg ı Junı 9726 ML, dass bel der Amterbesetzung
ınsbesondere bel der Besetzung der bischöflichen Stuhle VOoO  5 1L  5 alleın die Vor-
schriften des CIC gelten mıthın das Wahlrecht der Kapitel abgeschafft und der
Stuhl bel der Besetzung völlig treı Sel  14 Nıcht Monat Spater starb Bischof VO

Keppler und die Rechtsposition des Stuhls stand VOTL der unmıiıttelbaren ÄAnwen-
dung Der vormalıge Generalvikar und damalige Bischotsvikar (zudem Spatere Biıschof)
Johann Baptıst Sproll (1927-1 948) WUuSSTeE die T1sanz der Rechtsfrage > Bischotswahl
oder Bischofsernennung« In Kenntn1s des Schreibens VO Junı 9726 wandte siıch
Pacell; und mahnte die politischen Implikationen die 11n Aufkündigung der päpstlı-
chen Bullen sprich die Suspendierung des Wahlrechtes hätte ı Exzellenz von
Keppler] hatte ı die Besorgnıs daf die Kegzerung UuUN die Volksvertretung sıch
ıhrerseits Aauch nıcht mehr die Errichtungsbullen gebunden olaube WENHN YWHIAN diese
Bullen m»ollends ohne jede vorhergehende Verständieung NT der Kegzerung ırchlı-
cherseits aufßer Kraft Auf diesen Bullen yuht Aber die Bistumsdotation UuUN die
Unterhaltung (der Konvikte und) des Priestersemmars)>

Pacelli blieb dennoch bel SCLIHETr ablehnenden Haltung und teilte diese Kardinalstaats-
sekretär (Gasparrı MI1L Di1e Kapitel den Ländern die anders als Bayern
Konkordate MI1L dem Stuhl ablehnten dürften nıcht besser gestellt werden als die
bayerıischen Kapitel denen gerade aufgrund des Konkordates das Wahlrecht nıcht —
stehel® Zudem S1INS die grundsätzliche rage Konnte der Stuhl die CIC
testgelegten Vorschriften sprich die treie Ernennung der Bischöte durch den Stuhl

durchsetzen uch 11n Fıngabe des Rottenburger Domkapıtels 1US$ X [ 2—
vermochte der roömiıschen Posıition dieser rage nıchts andern och 11n

Bischofswahl W alr nıcht alleın VO kıirchlichem Interesse WIC Sproll bereıts bedenken
vegeben hatte Di1e württembergische RKegierung estand auf der Einhaltung der Bulle
Ad Domanıcı ST custodiam die die Bischofswahl der Oberrheinischen Kirchen-
PTFOVIDNZ regelte Berücksichtigung der Vorschritten der Reichsverfassung die
Staatsregierung cselbst machte keinen Eintfluss aut die W.hl geltend SIC wollte aber dem
Kapitel das Wahlrecht erhalten In dieser schwierigen Situation wandte siıch der WUrL-

tembergische Zentrumspolitiker und Innenminıster ugen Bol-z Prälat
Ludwig Kaas und bat diesen vermıiıtteln!”

Kaas sıch als Unterstutzer des päpstlichen Standpunktes und berichtete
Pacell; über das Gespräch MI1L Bol-z ı Ich habe WWEe1iler darauf hingewiesen daf allein
schon SCH des bayerischen Konkordats DOTr allem Aber NT Rücksicht auf die NT

Preufßen Zuge befindlichen Verhandlungen SATNZ ausgeschlossen Z Wärttemberg,
Vel Zweitschriften der Briete des Staatssekretarnates die Bischöfe der Oberrheinischen Kır-

chenprovınz om 2 Junı 19  (Nr ALS Germanıa, Pos 58/559 fasc 76 to] 7+{$
15 Schreiben Sprolls Pacell:; VO Julı 1976 Nr 35664) ANEB fasc to] 13

Vel Bericht Nr (Morte cl1 Mons Keppler Provvısta della Sede vescovıle dı
Rottenburg) VOo Pacelli an („asparrı vom 726 Jul: 19726 ALS (sermanıa DPos 566 fasc fo]l

Vel Schreiben Kaas Pacellı vom 4 November 1976 ANEB fasc fo]l 374{
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Verhältnisses zwischen Staat und Kirche. So war insbesondere weiterhin nicht geklärt,
ob und wie die bisherigen Bullen fortgalten.

Für Pacelli und den Hl. Stuhl war die Lage klar: die Länder der Oberrheinischen
Kirchenprovinz – Baden, Hessen, Württemberg – hatten bislang keine ernsthaften An-
stalten gemacht, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche den neuen Gegebenheiten
anzupassen. Folglich waren – aufgrund der grundlegend veränderten Situation – die bis-
herigen Rechtsbeziehungen obsolet. Es galten die Vorschriften der Reichsverfassung
und der CIC. Entsprechend teilte der Hl. Stuhl dem Erzbischof von Freiburg und den
Bischöfen von Mainz und Rottenburg im Juni 1926 mit, dass bei der Ämterbesetzung –
insbesondere bei der Besetzung der bischöflichen Stühle – von nun an allein die Vor-
schriften des CIC gelten, mithin das Wahlrecht der Kapitel abgeschafft und der Hl.
Stuhl bei der Besetzung völlig frei sei14. Nicht einen Monat später starb Bischof von
Keppler, und die Rechtsposition des Hl. Stuhls stand vor der unmittelbaren Anwen-
dung. Der vormalige Generalvikar und damalige Bischofsvikar (zudem spätere Bischof)
Johann Baptist Sproll (1927–1948) wusste um die Brisanz der Rechtsfrage »Bischofswahl
oder Bischofsernennung«. In Kenntnis des Schreibens vom Juni 1926 wandte er sich an
Pacelli und mahnte die politischen Implikationen an, die eine Aufkündigung der päpstli-
chen Bullen – sprich die Suspendierung des Wahlrechtes – hätte: [...] Exzellenz [von
Keppler] hatte [...] die Besorgnis, daß die württ. Regierung und die Volksvertretung sich
ihrerseits auch nicht mehr an die Errichtungsbullen gebunden glaube, wenn man diese
Bullen – vollends ohne jede vorhergehende Verständigung mit der Regierung – kirchli-
cherseits außer Kraft setze. Auf diesen Bullen ruht aber die Bistumsdotation und die
Unterhaltung (der Konvikte und) des Priesterseminars15.

Pacelli blieb dennoch bei seiner ablehnenden Haltung und teilte diese Kardinalstaats-
sekretär Gasparri (1914–1930) mit: Die Kapitel in den Ländern, die anders als Bayern
Konkordate mit dem Hl. Stuhl ablehnten, dürften nicht besser gestellt werden als die
bayerischen Kapitel, denen gerade aufgrund des Konkordates das Wahlrecht nicht zu-
stehe16. Zudem ging es um die grundsätzliche Frage: Konnte der Hl. Stuhl die im CIC
festgelegten Vorschriften – sprich die freie Ernennung der Bischöfe durch den Hl. Stuhl
– durchsetzen. Auch eine Eingabe des Rottenburger Domkapitels an Pius XI. (1922–
1939) vermochte an der römischen Position in dieser Frage nichts zu ändern. Doch eine
Bischofswahl war nicht allein von kirchlichem Interesse, wie Sproll bereits zu bedenken
gegeben hatte. Die württembergische Regierung bestand auf der Einhaltung der Bulle
Ad Dominici gregis custodiam, die die Bischofswahl in der Oberrheinischen Kirchen-
provinz regelte, unter Berücksichtigung der Vorschriften der Reichsverfassung. D.h. die
Staatsregierung selbst machte keinen Einfluss auf die Wahl geltend; sie wollte aber dem
Kapitel das Wahlrecht erhalten. In dieser schwierigen Situation wandte sich der würt-
tembergische Zentrumspolitiker und Innenminister Eugen Bolz (1881–1945) an Prälat
Ludwig Kaas (1881–1952) und bat diesen zu vermitteln17.

Kaas erwies sich als Unterstützer des päpstlichen Standpunktes und berichtete an
Pacelli über das Gespräch mit Bolz: [...] Ich habe weiter darauf hingewiesen, daß allein
schon wegen des bayerischen Konkordats, vor allem aber mit Rücksicht auf die mit
Preußen im Zuge befindlichen Verhandlungen es ganz ausgeschlossen sei, Württemberg,

14 Vgl. Zweitschriften der Briefe des Staatssekretariates an die Bischöfe der Oberrheinischen Kir-
chenprovinz vom 2. Juni 1926 (Nr. 1246/26). AES, Germania, Pos. 558/559, fasc. 76, fol. 7ff.
15 Schreiben Sprolls an Pacelli vom 22. Juli 1926 (Nr. 35664). ANB 52, fasc. 2, fol. 13.
16 Vgl. Bericht Nr. 35673 (Morte di Mons. Keppler – Provvista della Sede vescovile di
Rottenburg) von Pacelli an Gasparri vom 26. Juli 1926. AES, Germania, Pos. 566, fasc. 82, fol. 8–10.
17 Vgl. Schreiben Kaas’ an Pacelli vom 4. November 1926. ANB 52, fasc. 2, fol. 37f.
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das seıt Jahren den Heiligen Stuhl Als nıcht m»orhanden hetrachtet habe, günstiger
stellen, Als andere Staaten, die ıhre früheren Konkordate zeitgemäfs umzuändern heab-
sichtigen. Der eINZIZE Wepg, der Wärttemberg AU”N dem Dilemma VO  x heute herausführen
könne, s$e7 der der loyalen Verhandlung mNIE der bırchlichen Zentralstelle, die solchen
Verhandlungen zweıfellos hereit sein meyrde!®. Fur Kaas lag die LOösung 1n eınem Kon-
kordat. Bol-z hielt dem die ogroßen Schwierigkeiten egen, aut die eın Konkordat 1n
der wuürttembergischen protestantıschen Oftentlichkeit stoße. Er machte 1n diesem Zu-
sammenhang den Vorschlag, der Stuhl moge mıiıt weıteren Staaten der Oberrheint-
schen Kirchenprovinz mıiıt Baden, Hessen und Wuürttemberg gemeınsam eın Kon-
kordat anstreben. Wurttemberg sollte quası 1n Zugzwang DESECTIZL werden!?.

Dieser Vorschlag wurde ‚War 979 nochmals aufgenommen“??. Zunaächst aber sa h
Pacell; 1ne andere Möglichkeit, Wuürttemberg 1n Zugzwang seizen POSItLV AUSSC-
druckt: 1n Verhandlungen einzutreten: Bischotswahl Konkordat. Pacell; W alr be-
reıt, die politische Dımension der Bischotswahl akzeptieren und NULZCN, und
verhandelte mıiıt der württembergischen Regierung. Hatte bel dem Kirchengesetz
noch die direkten Verhandlungen der Bistumsleitung überlassen und sıch aut Weısungen
beschränkt, nahm Pacelli 1L  5 die Zügel celbst 1n die and ach Vorverhandlungen 1ef6
Staatspräsident Wılhelm Bazılle (1924—-1928) Pacell; 1m Dezember 9726 WI1sSsen: Das
Kultusministerium ST Aauch nach den staatsrechtlichen Aenderungen der etzten Jahre
davon AUSSCHAHSCH , dass die Vereinbarungen zamischen der Waurtt. Kegierung UuUN dem
Päpstlichen Stuhl 177 unNveränderter Geltung stehen. Ich m»erkenne jedoch nıcht, dass
INE Erneunuerung dieser Vereinbarungen ZWECRMÄSSIE zSE, Ich hın daher SCHT bereit, die
angZereQtien Verhandlungen über dıe Ernenuerung der Vereinbarungen aufzunehmen.
Dagegen legt die KRegierung ADEeTt darauf, dass die übrigen Bestimmungen der Bulle
domincı SrELIS custodiam über die Besetzung des bischöflichen Stuhls UuUN der Domgeıst-
Lichenstellen 17 der Zenischenzeıit hıs VAZHA Erneunuerung der Vereinbarungen 177 der isherı-
SCH W eise angewendet merden?..

Der Stuhl oing aut die Vereinbarung >Bischotswahl Konkordatsverhand-
lungen« eın, und das Rottenburger Domkapiıtel konnte 1m Marz 9727 ALULS eıner Dreierliste

bestehend 4A45 Bischofsvikar Johann Baptıst Sproll, Protessor Ludwig Baur und Kon-
viktsdirektor eorg Stauber (1921—1934) Johann Baptıst Sproll ZU Bischof
wählen Sproll wurde einstiımmı1g bel eıner Enthaltung vewählt. Di1e Präftferenz des
Domkapitels fur Sproll W alr eın Ooffenes Geheimmnis und auch Rom konnte mıiıt diesem
Kandidaten ZuL leben bel den Verhandlungen die Bischofswahl oing alleın

das Prinzıp, also die rage, b das Kapitel waählen duürte Es oing Rom nıcht da-
ru eınen bestimmten Kandıidaten verhindern. Vielleicht Lal sıch Rom auch deshalb
leichter damıt, dem Kapitel fur diesen Besetzungsfall das Wahlrecht zuzugestehen. Es
Wl absehbar, dass eın fur Rom durchaus genehmer Kandıdat vewählt wurde. Es 1St
auffällig, dass sıch Pacell; und mıiıt ıhm Gasparrı 1n der Auseinandersetzung die
Bischofswahl cehr vıiel konzilianter zeıgte, als das 1n anderen Punkten Lal z B 1n der
Schulfrage auf Reichsebene. Der Rottenburger Wahlmodus W..ahl 4A45 eıner Dreier-
Lıste, Einvernehmen mıiıt der Regierung VOTL der päpstlichen Bestätigung des Kandidaten

tand Fıngang 1n die Konkordate mıiıt Preufßen und Baden

18 Schreiben Kaas’ Pacell: VOo November 19726 ANEB 5 $ fasc. 2) tol. (v)
Veol Schreiben Kaas’ Pacell:ı VO November 19726 ANEB 5 $ fasc. 2) ftol Fa N

20 Veol FÖHR, Geschichte des Badıischen Konkordats, Freiburg 1958, 11
71 Schreiben Bazılles Pacell: VOo Dezember 1976 Nr ANEB 5 ' fasc. 2) tol.
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das seit 7 Jahren den Heiligen Stuhl als nicht vorhanden betrachtet habe, günstiger zu
stellen, als andere Staaten, die ihre früheren Konkordate zeitgemäß umzuändern beab-
sichtigen. Der einzige Weg, der Württemberg aus dem Dilemma von heute herausführen
könne, sei der der loyalen Verhandlung mit der kirchlichen Zentralstelle, die zu solchen
Verhandlungen zweifellos bereit sein werde18. Für Kaas lag die Lösung in einem Kon-
kordat. Bolz hielt dem die großen Schwierigkeiten entgegen, auf die ein Konkordat in
der württembergischen protestantischen Öffentlichkeit stoße. Er machte in diesem Zu-
sammenhang den Vorschlag, der Hl. Stuhl möge mit weiteren Staaten der Oberrheini-
schen Kirchenprovinz – mit Baden, Hessen und Württemberg – gemeinsam ein Kon-
kordat anstreben. Württemberg sollte quasi in Zugzwang gesetzt werden19.

Dieser Vorschlag wurde zwar 1929 nochmals aufgenommen20. Zunächst aber sah
Pacelli eine andere Möglichkeit, Württemberg in Zugzwang zu setzen – positiv ausge-
drückt: in Verhandlungen einzutreten: Bischofswahl gegen Konkordat. Pacelli war be-
reit, die politische Dimension der Bischofswahl zu akzeptieren und zu nutzen, und er
verhandelte mit der württembergischen Regierung. Hatte er bei dem Kirchengesetz
noch die direkten Verhandlungen der Bistumsleitung überlassen und sich auf Weisungen
beschränkt, nahm Pacelli nun die Zügel selbst in die Hand. Nach Vorverhandlungen ließ
Staatspräsident Wilhelm Bazille (1924–1928) Pacelli im Dezember 1926 wissen: [...] Das
Kultusministerium ist auch nach den staatsrechtlichen Aenderungen der letzten Jahre
davon ausgegangen, dass die Vereinbarungen zwischen der Württ. Regierung und dem
Päpstlichen Stuhl [...] in unveränderter Geltung stehen. Ich verkenne jedoch nicht, dass
eine Erneuerung dieser Vereinbarungen zweckmässig ist. Ich bin daher gern bereit, die
angeregten Verhandlungen über die Erneuerung der Vereinbarungen aufzunehmen. [...]
Dagegen legt die Regierung wert darauf, dass die übrigen Bestimmungen der Bulle Ad
dominci gregis custodiam über die Besetzung des bischöflichen Stuhls und der Domgeist-
lichenstellen in der Zwischenzeit bis zur Erneuerung der Vereinbarungen in der bisheri-
gen Weise angewendet werden21.

Der Hl. Stuhl ging auf die Vereinbarung »Bischofswahl gegen Konkordatsverhand-
lungen« ein, und das Rottenburger Domkapitel konnte im März 1927 aus einer Dreierliste
– bestehend aus Bischofsvikar Johann Baptist Sproll, Professor Ludwig Baur und Kon-
viktsdirektor Georg Stauber (1921–1934) – Johann Baptist Sproll zum neuen Bischof
wählen. Sproll wurde einstimmig bei einer Enthaltung gewählt. Die Präferenz des
Domkapitels für Sproll war ein offenes Geheimnis und auch Rom konnte mit diesem
Kandidaten gut leben. D.h. bei den Verhandlungen um die Bischofswahl ging es allein
um das Prinzip, also um die Frage, ob das Kapitel wählen dürfe. Es ging Rom nicht da-
rum, einen bestimmten Kandidaten zu verhindern. Vielleicht tat sich Rom auch deshalb
leichter damit, dem Kapitel für diesen Besetzungsfall das Wahlrecht zuzugestehen. Es
war absehbar, dass ein für Rom durchaus genehmer Kandidat gewählt würde. Es ist
auffällig, dass sich Pacelli – und mit ihm Gasparri – in der Auseinandersetzung um die
Bischofswahl sehr viel konzilianter zeigte, als er das in anderen Punkten tat – z.B. in der
Schulfrage auf Reichsebene. Der Rottenburger Wahlmodus – Wahl aus einer Dreier-
Liste, Einvernehmen mit der Regierung vor der päpstlichen Bestätigung des Kandidaten
– fand Eingang in die Konkordate mit Preußen und Baden.

18 Schreiben Kaas’ an Pacelli vom 4. November 1926. ANB 52, fasc. 2, fol. 37 (v).
19 Vgl. Schreiben Kaas’ an Pacelli vom 4. November 1926. ANB 52, fasc. 2, fol. 37 (v).
20 Vgl. E. Föhr, Geschichte des Badischen Konkordats, Freiburg 1958, 11.
21 Schreiben Bazilles an Pacelli vom 17. Dezember 1926 (Nr. 3656). ANB 52, fasc. 2, fol. 53.
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Die Verhandlungsbereitschaft alleın macht noch eın Konkordat zumal, WEn 1n
der öftentlichen Meınung starke Vorbehalte dagegen o1Dt. Diese Vorbehalte wurden 1n
Wüuürttemberg cehr bald 1n eıner Landtagsdebatte 1m April 9727 deutlich. Di1e Mehrheıit
1m Landtag Liberale, Nationale und Soz1aldemokraten ehnten eın Konkordat ab,
weıl S1E großen roöomiıschen Eintfluss türchteten, und der Evangelische Landesbund
sammelte Unterschritten die Konkordatspläne bel einer protestantischen /wel-
Drittel-Mehrheit 1n der Bevölkerung eın unwichtiger Aspekt. Resigniert stellte Mınıs-
ter Bol-z VO Zentrum test: In Stuttgart machen SI cher e1N Konkordat mNIE dem Teufel
Als mNIE dem Papst“. Davon unbeırrt arbeıteten Pacelli und Bischof Sproll den Kon-
kordatsplänen welıter. Vorbild Wlr das bayerische Konkordat. Sproll kommentierte die-

Vorlage 4A45 württembergischer Sıcht cehr detailliert und kenntnisreich und außerte
klar se1ne eıgene Meınung. SO hielt die Schulbestimmungen des bayerıschen Konkor-
dates 1n Wüuürttemberg fur erwünscht, aber nıcht durchsetzbar. Be1l der rage der Bı-
schofsernennung optierte unmıssverständlich fur die Kapitelswahl”?.

Wıirkliche Fortschritte 1n der Gesamtfrage eines Konkordates konnten nıcht erzielt
werden. Im Frühjahr 978 Wl die Konkordatsfrage erneut Thema der öftentlichen D1s-
kussion. In eıner Landtagsdebatte Februar 978 dementierte Staatspräsident Ba-
z1ılle Konkordatsverhandlungen**. Irotz dieses Dementis tuüuhrte Pacell; weıterhin (Je-
spräche mıiıt den wuürttembergischen Mınıstern, die der Zentrumsparteı angehörten“.
AÄngesichts der nıcht unerheblichen Ablehnung 1n der Bevölkerung kam aber nıcht
konkreten Verhandlungen. uch die Feiertagsstummung beım hundertjährigen Bıs-
tums)ubiläum, dem uUunt1ius Pacelli nach Rottenburg reıste, konnte den Konkordats-
verhandlungen keinen Auftrieb geben. Zudem vingen AaLLS der Landtagswahl 928
die Parteıen gestärkt hervor, die eın Konkordat ablehnten?®. uch WEn das Zentrum
den Staatspräsıdenten stellte, tehlte offenbar die parlamentarische Unterstutzung fur
Konkordatsverhandlungen, die ZU Erliegen kamen. FEugen10 Pacell; konzentrierte siıch
wiährenddessen auf die Konkordatsverhandlungen mıiıt Preußen. Als 1m Dezember
979 zurück nach Rom O1Ng, hatte das erfolgreich abgeschlossene Preufßen-
Konkordat 1m Gepäck.

YTSLT 1m Junı 9037 bel eınem Gespräch zwıischen dem württembergischen CGesandten
(Jtto Bosler (1872-1950) 1n Berlin und uUuntlius (esare Ursen1go (1930—1945), dem
Nachfolger Pacellis, wurde erneut das T hema e1nes Konkordates angesprochen“. Hın-
tergrund Wlr wıiıederum 1ne Meinungsverschiedenheıt über die Fortgeltung der beiden
Bullen, ınsbesondere der Bulle Ad Domanıcı SrEQIS custodiam. ntgegen den Vorschrit-
ten dieser Bulle hatte der Stuhl die Ernennung eines Stuttgarter Pftarrers ZU Kano-
nıkus der Domkirche Rottenburg nıcht dem Bischof bzw dem Kapitel überlassen,
sondern nach den Vorschritten des CIC celbst VOrSCHOININCH. ach Auffassung der
württembergischen Regierung besafßen diese Bullen weıterhıin Rechtskraft. Angesichts
7 Zitiert nach FÖHR, Geschichte des Badıischen Konkordats (wıe Anm. 20)) 11
723 Veol Schreiben Sprolls Pacell: VOo August 19727 ANEB S1, tol. x
24 Veol Staats-Änzeiger für Württemberg, Februar 1928, Nr. 33,
25 Veol Bericht Nr. (V1ag910 Rottenburg PCI le feste centenarıe delle erez10ne della A10Cces1

Vısıto A} Convıtto teolog1c0 cl1 Tübingen Sulle future trattatıve eoncordatarıe col Wurttem-
berg) VO 30 Junı 1978 VOo Pacell:ı Gasparrı. ALS, Germanıa, DPos 51 1) fasc 23, tol. A{$
726 SO konnte die 5|)”?]) dAje Anzahl ıhrer Mandate VOo 13 auf 7 erhöhen und W ar damıt stärkste
Fraktion 1177 Württembergischen Landtag. Vel http://www.gonschior.de/weımar/ Wuerttemberg
(6 Oktober

Veol Bericht Nr. 4576 (Proposta dı Concordato CO  — 11 Württemberg) VOo Junı 1937 VOo

UOrsen1g0 Pacelli. ALS,; Germanıa, Pos 558/5509, fasc. 7 $ ftol 592
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Die Verhandlungsbereitschaft allein macht noch kein Konkordat – zumal, wenn es in
der öffentlichen Meinung starke Vorbehalte dagegen gibt. Diese Vorbehalte wurden in
Württemberg sehr bald in einer Landtagsdebatte im April 1927 deutlich. Die Mehrheit
im Landtag – Liberale, Nationale und Sozialdemokraten – lehnten ein Konkordat ab,
weil sie zu großen römischen Einfluss fürchteten, und der Evangelische Landesbund
sammelte Unterschriften gegen die Konkordatspläne – bei einer protestantischen Zwei-
Drittel-Mehrheit in der Bevölkerung kein unwichtiger Aspekt. Resigniert stellte Minis-
ter Bolz vom Zentrum fest: In Stuttgart machen sie eher ein Konkordat mit dem Teufel
als mit dem Papst22. Davon unbeirrt arbeiteten Pacelli und Bischof Sproll an den Kon-
kordatsplänen weiter. Vorbild war das bayerische Konkordat. Sproll kommentierte die-
se Vorlage aus württembergischer Sicht sehr detailliert und kenntnisreich und äußerte
klar seine eigene Meinung. So hielt er die Schulbestimmungen des bayerischen Konkor-
dates in Württemberg für erwünscht, aber nicht durchsetzbar. Bei der Frage der Bi-
schofsernennung optierte er unmissverständlich für die Kapitelswahl23.

Wirkliche Fortschritte in der Gesamtfrage eines Konkordates konnten nicht erzielt
werden. Im Frühjahr 1928 war die Konkordatsfrage erneut Thema der öffentlichen Dis-
kussion. In einer Landtagsdebatte am 7. Februar 1928 dementierte Staatspräsident Ba-
zille Konkordatsverhandlungen24. Trotz dieses Dementis führte Pacelli weiterhin Ge-
spräche mit den württembergischen Ministern, die der Zentrumspartei angehörten25.
Angesichts der nicht unerheblichen Ablehnung in der Bevölkerung kam es aber nicht zu
konkreten Verhandlungen. Auch die Feiertagsstimmung beim hundertjährigen Bis-
tumsjubiläum, zu dem Nuntius Pacelli nach Rottenburg reiste, konnte den Konkordats-
verhandlungen keinen neuen Auftrieb geben. Zudem gingen aus der Landtagswahl 1928
die Parteien gestärkt hervor, die ein Konkordat ablehnten26. Auch wenn das Zentrum
den Staatspräsidenten stellte, fehlte offenbar die parlamentarische Unterstützung für
Konkordatsverhandlungen, die zum Erliegen kamen. Eugenio Pacelli konzentrierte sich
währenddessen auf die Konkordatsverhandlungen mit Preußen. Als er im Dezember
1929 zurück nach Rom ging, hatte er das erfolgreich abgeschlossene Preußen-
Konkordat im Gepäck.

Erst im Juni 1932 bei einem Gespräch zwischen dem württembergischen Gesandten
Otto Bosler (1872–1950) in Berlin und Nuntius Cesare Orsenigo (1930–1945), dem
Nachfolger Pacellis, wurde erneut das Thema eines Konkordates angesprochen27. Hin-
tergrund war wiederum eine Meinungsverschiedenheit über die Fortgeltung der beiden
Bullen, insbesondere der Bulle Ad Dominici gregis custodiam. Entgegen den Vorschrif-
ten dieser Bulle hatte der Hl. Stuhl die Ernennung eines Stuttgarter Pfarrers zum Kano-
nikus an der Domkirche zu Rottenburg nicht dem Bischof bzw. dem Kapitel überlassen,
sondern nach den Vorschriften des CIC selbst vorgenommen. Nach Auffassung der
württembergischen Regierung besaßen diese Bullen weiterhin Rechtskraft. Angesichts

22 Zitiert nach Föhr, Geschichte des Badischen Konkordats (wie Anm. 20), 11.
23 Vgl. Schreiben Sprolls an Pacelli vom 7. August 1927. ANB 81, fol. 2ff.
24 Vgl. Staats-Anzeiger für Württemberg, 9. Februar 1928, Nr. 33, 5.
25 Vgl. Bericht Nr. 39692 (Viaggio a Rottenburg per le feste centenarie delle erezione della diocesi
– Visito al Convitto teologico di Tübingen – Sulle future trattative concordatarie col Württem-
berg) vom 30. Juni 1928 von Pacelli an Gasparri. AES, Germania, Pos. 511, fasc. 23, fol. 4ff.
26 So konnte die SPD die Anzahl ihrer Mandate von 13 auf 22 erhöhen und war damit stärkste
Fraktion im Württembergischen Landtag. Vgl. http://www.gonschior.de/weimar/Wuerttemberg
(6. Oktober 2004).
27 Vgl. Bericht Nr. 4526 (Proposta di Concordato con il Württemberg) vom 4. Juni 1932 von
Orsenigo an Pacelli. AES, Germania, Pos. 558/559, fasc. 76, fol. 52f.
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der verainderten Rechtslage insgesamt schlug Bosler 1m Namen der Regierung 1ne Er-
der hestehenden Vereinbarungen vor“® In der Folge kam eiınem (Je-

spräch des untıus’ mıiıt Staatspräsident Bolz Zu nachfolgenden konkreten Verhand-
lungen kam auch diesmal nıcht. Im September 9037 schriebh Ursen1go Pacelli. Er
ogratulierte dem Kardinalstaatssekretär den Fortschritten beım badischen Kon-
kordat, dessen Verhandlungen Pacell; celbst tührte. Ursen1go erwähnte bel dieser ele-
genheit die Konkordatsverhandlungen mıiıt Hessen und Württemberg. War bel Hes-
SCMH noch zuversichtlich 1m Hınblick aut einen Konkordatsabschluss, überwog 1m
Hınblick aut Wüuürttemberg die Skepsis. Di1e Voraussetzungen dort se1en nıcht ZUNst1g
W1€ 1n Baden und Hessen*?. Das 1St nach meınem Kenntnisstand die letzte Fundstelle
eınem württembergischen Konkordat 1n den Vatikanıschen Archiven.

LLL DiIe Verhandlungen 1ın Württemberg als Teıl
der Konkordatspolitik Eugen10 Pacellis

Erfolg UuUN Misserfolg
Weıl der erwuünschte Konkordatsschluss ausblieb, könnte INa  5 versucht se1n, die darge-
stellten Verhandlungen zwıischen der katholischen Kırche und dem Land Wüuürttemberg
als gescheitert bezeichnen. Das vermeıntliche Scheitern darf nıcht darüber hinweg-
taäuschen, dass die Verhandlungen die rechtlichen und politischen Verhältnisse zwıischen
Staat und Kirche auch ohne eınen törmlichen Konkordatsschluss moditiziert und -

ra haben SO wurde 1n Stuttgart eın Kirchengesetz verabschiedet, aut das die Kirche
erheblichen Einfluss nehmen konnte. Auf Drangen des HI1 Stuhls und des Rottenburger
Ordinarıates zab die württembergische Regierung ıhren Wıderstand auf und akzeptierte
den Stuhl als Verhandlungspartner. Damıt konnte 1ne Normalisierung des se1t dem
19 Jahrhundert belasteten Verhältnisses zwıischen Rom und Stuttgart erreicht werden.
Katholische Laıen 1n Wüuürttemberg, ıhrer Spitze ugen Bolz, tunglerten hier als
Brückenbauer und erwıesen erneut ıhre staatspolitische Zuverlässigkeıt, ındem S1E nach
dem Zusammenbruch 918 Verantwortung übernahmen und siıch loyal gegenüber dem

Staatswesen verhielten. Zugleich zeıgte die Politik des Stuhls, dass diesem
VEeErWOITEN Verschwörungstheorien nıcht darum O1INg, die Lage 1n den

Ländern und 1m Reich destabilisieren, sondern konsolidieren traglos Wah-
FuNS der Interessen der Kirche.

Besondere Bedeutung kommt der einvernehmlichen Regelung der Bischotswahl
S1e wurde ZU. Vorbild fur die Regelungen 1m preußischen und 1m badischen Konkor-
dat und über letzteres auch 1m Reichskonkordat. Di1e FEinıgung konnte 1Ur erzielt WCI -

den, weıl beide Seıten über ıhren Schatten Di1e Staatsregierung hatte zunachst
jegliche Einbeziehung des Stuhls abgelehnt, weıl INnan darın 1ne Einmischung eıner
tremden Macht 1n iınnere Angelegenheiten und damıt 1ne Getahr fur die eıgene SOUVe-
ranıtat cah YSLT als INa  5 1n Stuttgart begriffen hatte, dass aufgrund der ınneren Vertasst-
heit der katholischen Kirche 1ne Neubesetzung des bischöflichen Stuhls 1n Rottenburg

Rom vorbeı auch fur die Beteiligten 1n Rottenburg undenkbar und unmögliıch Wadadl,

8 Veol Bericht Nr. 4576 (Proposta dı Concordato CO  — 11 Württemberg) VOo Junı 1937 VOo

UOrsen1g0 Pacelli. ALS,; Germanıa, Pos 558/5509, fasc. 7 $ ftol (r)
0 Veol Bericht Nr. 57211 VOo September 1937 VOo UOrsen1g20 Pacelli. ALS, Germanıa, Pos
609, fasc. 124, ftol 614
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der veränderten Rechtslage insgesamt schlug Bosler im Namen der Regierung eine Er-
neuerung der bestehenden Vereinbarungen vor28. In der Folge kam es zu einem Ge-
spräch des Nuntius’ mit Staatspräsident Bolz. Zu nachfolgenden konkreten Verhand-
lungen kam es auch diesmal nicht. Im September 1932 schrieb Orsenigo an Pacelli. Er
gratulierte dem Kardinalstaatssekretär zu den guten Fortschritten beim badischen Kon-
kordat, dessen Verhandlungen Pacelli selbst führte. Orsenigo erwähnte bei dieser Gele-
genheit die Konkordatsverhandlungen mit Hessen und Württemberg. War er bei Hes-
sen noch zuversichtlich im Hinblick auf einen Konkordatsabschluss, überwog im
Hinblick auf Württemberg die Skepsis. Die Voraussetzungen dort seien nicht so günstig
wie in Baden und Hessen29. Das ist nach meinem Kenntnisstand die letzte Fundstelle zu
einem württembergischen Konkordat in den Vatikanischen Archiven.

III. Die Verhandlungen in Württemberg als Teil
der Konkordatspolitik Eugenio Pacellis

 1. Erfolg und Misserfolg

Weil der erwünschte Konkordatsschluss ausblieb, könnte man versucht sein, die darge-
stellten Verhandlungen zwischen der katholischen Kirche und dem Land Württemberg
als gescheitert zu bezeichnen. Das vermeintliche Scheitern darf nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die Verhandlungen die rechtlichen und politischen Verhältnisse zwischen
Staat und Kirche auch ohne einen förmlichen Konkordatsschluss modifiziert und ge-
prägt haben. So wurde in Stuttgart ein Kirchengesetz verabschiedet, auf das die Kirche
erheblichen Einfluss nehmen konnte. Auf Drängen des Hl. Stuhls und des Rottenburger
Ordinariates gab die württembergische Regierung ihren Widerstand auf und akzeptierte
den Hl. Stuhl als Verhandlungspartner. Damit konnte eine Normalisierung des seit dem
19. Jahrhundert belasteten Verhältnisses zwischen Rom und Stuttgart erreicht werden.
Katholische Laien in Württemberg, an ihrer Spitze Eugen Bolz, fungierten hier als
Brückenbauer und erwiesen erneut ihre staatspolitische Zuverlässigkeit, indem sie nach
dem Zusammenbruch 1918 Verantwortung übernahmen und sich loyal gegenüber dem
neuen Staatswesen verhielten. Zugleich zeigte die Politik des Hl. Stuhls, dass es diesem –
entgegen verworrenen Verschwörungstheorien – nicht darum ging, die Lage in den
Ländern und im Reich zu destabilisieren, sondern zu konsolidieren – fraglos unter Wah-
rung der Interessen der Kirche.

Besondere Bedeutung kommt der einvernehmlichen Regelung der Bischofswahl zu.
Sie wurde zum Vorbild für die Regelungen im preußischen und im badischen Konkor-
dat und über letzteres auch im Reichskonkordat. Die Einigung konnte nur erzielt wer-
den, weil beide Seiten über ihren Schatten sprangen. Die Staatsregierung hatte zunächst
jegliche Einbeziehung des Hl. Stuhls abgelehnt, weil man darin eine Einmischung einer
fremden Macht in innere Angelegenheiten und damit eine Gefahr für die eigene Souve-
ränität sah. Erst als man in Stuttgart begriffen hatte, dass aufgrund der inneren Verfasst-
heit der katholischen Kirche eine Neubesetzung des bischöflichen Stuhls in Rottenburg
an Rom vorbei auch für die Beteiligten in Rottenburg undenkbar und unmöglich war,

28 Vgl. Bericht Nr. 4526 (Proposta di Concordato con il Württemberg) vom 4. Juni 1932 von
Orsenigo an Pacelli. AES, Germania, Pos. 558/559, fasc. 76, fol. 53 (r).
29 Vgl. Bericht Nr. 5211 vom 9. September 1932 von Orsenigo an Pacelli. AES, Germania, Pos.
609, fasc. 124, fol. 61f.
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Wl INa  5 ZU Einlenken bereıt Auf römıischer Seıite MUSSTIE INa  5 einsehen dass die Fra-
C der Bischotswahl nıcht alleın VO kirchlicher sondern auch VO höchst politischer
Relevanz W alr YTSt als INnan VO SC1IHNCN Idealvorstellungen abwich die entsprechenden
Vorschriften des CIC Deutschland anzuwenden die Pacelli noch Begınn der Aus-
einandersetzung auch (Gasparrı gegenüber als unverzichtbar und nıcht verhandelbar be-
chworen hatte Wlr der Weg fur 11 Verständigungslösung treı Im Zentrum stand die

rage WCI ınnerhalb der Kırche die nach 918 CWONHNCHC Freiheit utLzen dürte die
römıiısche Zentrale oder die Teilkirche VOTL (Jrt Dass siıch der Staat als (3arant der Fre1-
heit der Teilkirche gegenüber dem Stuhl und die Vertreter der Teıilkirche siıch
diese (sarantıe ZUNUuULZEe machten mochte Pacell; als peinlich bezeichnen“® Der demo-
kratische Staat WIC ıhn die politischen und rechtlichen Veränderungen SECIT 918 hervor-
gebracht hatten bedrohte nıcht WIC der alte Obrigkeitsstaat die Freiheit der Kirche VOTL
(Jrt die 1Ur VOoO  5 Rom AaLLS und 1Ur als Bestandteil der Ihertas YOMMNLANLE. schützen Wl

Es bleibt die rage Wüuürttemberg nıcht Konkordat kam Di1e
Gruüunde daftür sınd aut staatliıcher WIC auf kirchlicher Seıite suchen In Wüuürttemberg
Wl die relig1öse Situation nach WIC VOTL durch die Retormatıion nachhaltig gepragt Di1e
katholische Mınderheit sa h sıch evangelischen Bevölkerungsmehrheit VO  ' ‚WeC1
Dritteln gegenüber und starken Ressentiments AaUSSECSCTZL Di1e Zentrumsparteı die VO
Großteil der katholischen Bevölkerung gvewählt wurde, W alr MI1L durchschnittlich 20 e
der Stimmen württembergischen Landtag 11n der orößeren Parteien und nahm
durchgängıg politische Verantwortung 1ı Regierungsbeteiligungen wahr??. Jedoch Wl

die Fraktion nıcht stark CHUS, die roömiıschen Konkordatswüunsche durchzusetzen, —
mal INa  5 MI1L protestantisch gepragten Parteıen oder MI1L Soz1aldemokraten eg1e-
rungskoalıtionen und diese Partner Konkordat eher ablehnend 11-
überstanden Fur den alten Vorwurf celbst Zentrumstfuührer Bol-z habe C1M Konkordat
abgelehnt tinden siıch den vatıkanıschen Akten keine Belege Seıne Skepsis scheint
eher SC1INECIN Realitätssıinn als SCIHNETr Überzeugung begründet SCWESCH SC1MN AÄAn-
ders als Preufßen MI1L SCLIHETr ebentalls tradıtionell protestantischen Mehrheit spielten
Wüuürttemberg politische Erwagungen oder Interessen als CISCHCK Staat VO Stuhl

30 Vel dazu Pacellıs Bericht Nr ( 1YCA IA DYOUVVLSLA della Sede m”escovLle di Rottenburg
Attıtudine del ODEYNO del Wärttemberg VOo 20 November 1976 Kardinalstaatssekretär (zas-

(ALES (s;ermanıa Pos 566 Fasz 37 38) Pacell:; über C111 Gespräch IN1L Mınıiıster
Bolz nach Rom berichtet (10 che HON DOLTEL ARSLUTESCTEC di fronte al HLO interlocutore, che,
DUTrTLTODPPDO, dietro ı] Minıstero UL ı] Capitolo cattedrale, ı] aquale, SeCcCONdO OS verisimiglianZa,
ELE di SOSLENEYVE ı] di della Sede Apostolica, PCCLLEd ı] ODVDEYNDO 4d S PEr ı] ANLENL-

del privilegi0 della elezi0ne capıtolare del PSCOVO AÄNnZlt, COMLE E1 COMMANICALO da
PEYSONA degna di fede, IA quale I0 ha AppresSO dallo SLESSO Minıstro olz ı] Decano del MENZLONALO

Capitolo S} YECALO Friburgo nel Baden per combinare CON quel Capitolo metropolitano ÜV  xx L1I0-—
COYMNAYLE Allo D 37)

31 YSL IN1L der Machtergreifung der Nationalsozialısten und dem nde des demokratischen und
rechtsstaatliıchen 5Systems änderte sıch djese S1ıtuation Gegenüber der Diktatur versuchte Kugeni0
Pacell: IN1L der AÄutorität des H! Stuhls Reichskonkordat die vefährdete Freiheit der Kıirche
Deutschland INSSESAM schützen [ass sıch Kugen10 Pacell:; dieser Frage keinen IUlusionen
hingab und dass @5 ıhm L1LUrFr ruchmentär velang, diese Freiheit schützen hat dAje spatere Ent-
wicklung VEZCIOL Vel DIUS Xx IT[ Ansprache des Heıilıgen Vaters Papst Pıus Xx IT[ das Kardıinals-
kolleg1um Junı 1945 Kırche und Nationalsozialısmus Blick dAje Zukunft Freiburg
Breisgau 1945 SCHEUERMANN Dhe Konkordatspolitik Pıus Xx IT[ Pıus Xx IT[ ZU (Je-
dächtnıis, he SCHAMBECK Berlin 1977 71 1072 hıer R6{
37 Vel ZUFr /usammensetzung des Württembergischen Landtages und der Regierungen den
Jahren 1919 bıs 1933 http II www vonschior de/weimar/ Wuerttemberg (25 Marz
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war man zum Einlenken bereit. Auf römischer Seite musste man einsehen, dass die Fra-
ge der Bischofswahl nicht allein von kirchlicher, sondern auch von höchst politischer
Relevanz war. Erst als man von seinen Idealvorstellungen abwich, die entsprechenden
Vorschriften des CIC in Deutschland anzuwenden, die Pacelli noch zu Beginn der Aus-
einandersetzung auch Gasparri gegenüber als unverzichtbar und nicht verhandelbar be-
schworen hatte, war der Weg für eine Verständigungslösung frei. Im Zentrum stand die
Frage, wer innerhalb der Kirche die nach 1918 gewonnene Freiheit nutzen dürfe – die
römische Zentrale oder die Teilkirche vor Ort. Dass sich der Staat als Garant der Frei-
heit der Teilkirche gegenüber dem Hl. Stuhl erwies und die Vertreter der Teilkirche sich
diese Garantie zunutze machten, mochte Pacelli als peinlich bezeichnen30. Der demo-
kratische Staat, wie ihn die politischen und rechtlichen Veränderungen seit 1918 hervor-
gebracht hatten, bedrohte nicht wie der alte Obrigkeitsstaat die Freiheit der Kirche vor
Ort, die nur von Rom aus und nur als Bestandteil der libertas romana zu schützen war31.

Es bleibt die Frage, warum es in Württemberg nicht zu einem Konkordat kam. Die
Gründe dafür sind auf staatlicher wie auf kirchlicher Seite zu suchen. In Württemberg
war die religiöse Situation nach wie vor durch die Reformation nachhaltig geprägt. Die
katholische Minderheit sah sich einer evangelischen Bevölkerungsmehrheit von zwei
Dritteln gegenüber und starken Ressentiments ausgesetzt. Die Zentrumspartei, die vom
Großteil der katholischen Bevölkerung gewählt wurde, war mit durchschnittlich 20 %
der Stimmen im württembergischen Landtag eine der größeren Parteien und nahm
durchgängig politische Verantwortung in Regierungsbeteiligungen wahr32. Jedoch war
die Fraktion nicht stark genug, die römischen Konkordatswünsche durchzusetzen, zu-
mal man mit protestantisch geprägten Parteien oder mit Sozialdemokraten in Regie-
rungskoalitionen regierte und diese Partner einem Konkordat eher ablehnend gegen-
überstanden. Für den alten Vorwurf, selbst Zentrumsführer Bolz habe ein Konkordat
abgelehnt, finden sich in den vatikanischen Akten keine Belege. Seine Skepsis scheint
eher in seinem Realitätssinn als in seiner Überzeugung begründet gewesen zu sein. An-
ders als in Preußen mit seiner ebenfalls traditionell protestantischen Mehrheit spielten in
Württemberg politische Erwägungen oder Interessen, als eigener Staat vom Hl. Stuhl –

30 Vgl. dazu Pacellis Bericht Nr. 36405 Circa la provvista della Sede vescovile di Rottenburg –
Attitudine del Governo del Württemberg vom 20. November 1926 an Kardinalstaatssekretär Gas-
parri. (AES Germania Pos. 566 Fasz. 82, Bl. 32 – 38), wo Pacelli über ein Gespräch mit Minister
Bolz nach Rom berichtet: [...] Ciò che non potrei aggiungere di fronte al mio interlocutore, è che,
purtroppo, dietro il Ministero vi è il Capitolo cattedrale, il quale, secondo ogni verisimiglianza, in-
vece di sostenere il punto di vista della Sede Apostolica, eccita il Governo ad agire per il manteni-
mento del privilegio della elezione capitolare del Vescovo. Anzi, come mi è stato comunicato da
persona degna di fede, la quale lo ha appreso dallo stesso Ministro Bolz, il Decano del menzionato
Capitolo si è recato a Friburgo nel Baden per combinare con quel Capitolo metropolitano una azio-
ne comune allo sesso scopo. (Bl. 37).
31 Erst mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und dem Ende des demokratischen und
rechtsstaatlichen Systems änderte sich diese Situation. Gegenüber der Diktatur versuchte Eugenio
Pacelli mit der Autorität des Hl. Stuhls im Reichskonkordat die gefährdete Freiheit der Kirche in
Deutschland insgesamt zu schützen. Dass sich Eugenio Pacelli in dieser Frage keinen Illusionen
hingab und dass es ihm nur rudimentär gelang, diese Freiheit zu schützen, hat die spätere Ent-
wicklung gezeigt. Vgl. Pius XII., Ansprache des Heiligen Vaters Papst Pius XII. an das Kardinals-
kollegium am 2. Juni 1945. Kirche und Nationalsozialismus. Blick in die Zukunft, Freiburg im
Breisgau 1945, 5. – A. Scheuermann, Die Konkordatspolitik Pius’ XII., in: Pius XII. zum Ge-
dächtnis, hg. v. H. Schambeck, Berlin 1977, 71-102, hier: 86f.
32 Vgl. zur Zusammensetzung des Württembergischen Landtages und der Regierungen in den
Jahren 1919 bis 1933: http://www.gonschior.de/weimar/Wuerttemberg (25. März 2006).
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eıner ınternationalen völkerrechtlichen Institution wahrgenommen und dadurch aut-
wertel werden, 1ne weıt geringere, WEn nıcht s dI keıine Raolle Der verbreıtete —-

tikatholische Attekt 1n Wüuürttemberg überlagerte letztlich die Staatsrason W1€ schon
1561, als das bereıts abgeschlossene Konkordat aufgrund des massıven Widerstandes
aufgegeben werden MUSSTIE

Auf Seıten des Stuhls wurde eın Konkordat mıiıt Wüuürttemberg durchaus -
wunscht. Er iınteressierte sıch fur die dortige Sıtuation, legte W/ert auf 1ne CHNSC Zu-
sammenarbeıt mıiıt dem Rottenburger Ordinarıat. Konkordaten mıiıt anderen Staaten ma{iß

jedoch orößere Bedeutung be1i Zunächst stand das Konkordat mıiıt Bayern 1m Vorder-
orund, dem deutschen Staat mıiıt einer katholischen Bevölkerungsmehrheit und mıiıt dem
der Stuhl tradıtionell esondere Beziehungen pflegte. Als das Konkordat 974 abge-
schlossen wurde, galt 4A45 roöomiıscher Sıcht als Musterkonkordat. och wurde schnell
deutlich, dass sıch dieses Muster nıcht ohne Weıiteres aut andere deutsche Staaten über-
tragen e{

ach diesem ersten Verhandlungserfolg lag der Fokus des Interesses aut eiınem
Reichskonkordat. Als hier vermehrt Schwierigkeiten auftraten, konzentrierte siıch Rom
wıederum auf die Länder. uch WEn INnan mıiıt kleineren Läandern W1€ Wuürttemberg
und Hessen 1n Verhandlungen blieb, stand Preufßen, das oröfßte deutsche Land, 1n dem
WEn auch als Minderheit die meılsten deutschen Katholiken lebten, 1m Vordergrund-.
979 konnte Pacell; se1ne eıt 1n Deutschland mıiıt dem Abschluss des preußischen Kon-
kordats erfolgreich beenden. uch als Kardinalstaatssekretär Wl se1n Interesse den
deutschen Verhältnissen ungebrochen, und übernahm celbst die Verhandlungsfüh-
FuNg, als den Abschluss e1nes Konkordates mıiıt Baden OiNg. Ursen1go als Unt1us
1n Berlin durfte sıch derweıl Wuürttemberg und Hessen küummern. Wiährend das bha-
dische Konkordat 9037 unterzeichnet wurde, blieb den Verhandlungen 1n Wüuürttemberg
ebenso W1€ 1n Hessen der letztendliche Erfolg versagt, obwohl sıch die Siıtuation Zze1it-
Welse durchaus QUnst1g entwickelt hatte. SO 1n der eıt VOoO  5 978 bıs 1932, als
Bol-z der Spitze Württembergs stand und 1ne Mıtte-Rechts-Regierung Fuh-
FuNS der Zentrumsparteı die Verantwortung innehatte, die politischen Voraussetzungen
fur eın Konkordat orundsätzlich Zut Obwohl Pacell; die wohlwollende Stimmung —-
mıttelbar ertuhr, als ZU Bistumsjubiläum 1n Rottenburg weılte*® und obwohl (Jrse-

33 Insbesondere 1177 Zusammenhang m1E der Besetzung des bischöflichen Stuhls 926/27 machte
Eugen10 Pacell: vegenüber den polıtisch Verantwortlichen deutlıch, W1€e sehr dem H! Stuhl daran
velegen WAal, das Verhältnis VOo Kırche und StAAt 1n Württemberge auf HNEeUC Grundlagen cstellen.
Dhes veschah 1nI Absprache m1E Rom. Veol dazu Pacellis Bericht Nr. ( 1YCA IA ProvvVista
della Sede m”escovılle dı Rottenburg Attıtudine del ODVDEYNDO del Württemberg VOo 20 November
1976 Kardıinalstaatssekretär Gasparrı. (AKES (3ermanıa Pos 566 Fasz 8 $ RI 37 38) T’ut-
LAULd, per C110  A che ig uarda Grermanıtd, essen.do ıN trattative, IA Sede HON m”oluto Y1-
solvere IA questione LeOTYLCA, consigliando pıuttosto dı scioglierla pPraticamente colla rapıda cOoNncClusi0-

dı (L ONVENZILONE. 35)
34 Veol dazu die Kommentierung Bischof Sprolls als Anlage ZU. Schreiben Sprolls Pacell: VOo

August 19727 ANB S1, Fasz A4—1
35 Als Kugen Bolz 1976 Pacell: vorschlug, eın Konkordat m1E weıteren Ländern der Oberrheini-
schen Kırchenproviınz (neben Württemberge Hessen und Baden) anzustreben, raumte Pacell: ıhm
vegenüber den Vorrang Preufßens e1In. Veol Pacellıs Bericht Nr. ( 1YCA IA ProvVilsta della Sede
m”escovLle dı Rottenburg Attıtudine del ODVDEYNDO del Wäürttemberg VOo November 1976
Kardınalstaatssekretär Gasparrı. ALS (3ermanıa DPos 566 Fasz 8 ' 37 18 37f.)
16 Veol Pacellıs Bericht Nr. VL4gg10 Rottenburg per le feste CENTENATLE della PYEZILONE della
diocesi Visıto al (LONUILtELO teologico dı Tübingen Sulle future trattative CONCOYdAaLAYTıE col Wdrt-
temberg VOo Junı 1978 Gasparrı. ALS (sermanıa Pos 511, Fasz 23, RI A4—
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einer internationalen völkerrechtlichen Institution – wahrgenommen und dadurch auf-
gewertet zu werden, eine weit geringere, wenn nicht gar keine Rolle. Der verbreitete an-
tikatholische Affekt in Württemberg überlagerte letztlich die Staatsräson – wie schon
1861, als das bereits abgeschlossene Konkordat aufgrund des massiven Widerstandes
aufgegeben werden musste.

Auf Seiten des Hl. Stuhls wurde ein Konkordat mit Württemberg durchaus ge-
wünscht33. Er interessierte sich für die dortige Situation, er legte Wert auf eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Rottenburger Ordinariat. Konkordaten mit anderen Staaten maß
er jedoch größere Bedeutung bei. Zunächst stand das Konkordat mit Bayern im Vorder-
grund, dem deutschen Staat mit einer katholischen Bevölkerungsmehrheit und mit dem
der Hl. Stuhl traditionell besondere Beziehungen pflegte. Als das Konkordat 1924 abge-
schlossen wurde, galt es aus römischer Sicht als Musterkonkordat. Doch wurde schnell
deutlich, dass sich dieses Muster nicht ohne Weiteres auf andere deutsche Staaten über-
tragen ließ34.

Nach diesem ersten Verhandlungserfolg lag der Fokus des Interesses auf einem
Reichskonkordat. Als hier vermehrt Schwierigkeiten auftraten, konzentrierte sich Rom
wiederum auf die Länder. Auch wenn man mit kleineren Ländern wie Württemberg
und Hessen in Verhandlungen blieb, stand Preußen, das größte deutsche Land, in dem –
wenn auch als Minderheit – die meisten deutschen Katholiken lebten, im Vordergrund35.
1929 konnte Pacelli seine Zeit in Deutschland mit dem Abschluss des preußischen Kon-
kordats erfolgreich beenden. Auch als Kardinalstaatssekretär war sein Interesse an den
deutschen Verhältnissen ungebrochen, und so übernahm er selbst die Verhandlungsfüh-
rung, als es um den Abschluss eines Konkordates mit Baden ging. Orsenigo als Nuntius
in Berlin durfte sich derweil um Württemberg und Hessen kümmern. Während das ba-
dische Konkordat 1932 unterzeichnet wurde, blieb den Verhandlungen in Württemberg
ebenso wie in Hessen der letztendliche Erfolg versagt, obwohl sich die Situation zeit-
weise durchaus günstig entwickelt hatte. So waren in der Zeit von 1928 bis 1932, als
Bolz an der Spitze Württembergs stand und eine Mitte-Rechts-Regierung unter Füh-
rung der Zentrumspartei die Verantwortung innehatte, die politischen Voraussetzungen
für ein Konkordat grundsätzlich gut. Obwohl Pacelli die wohlwollende Stimmung un-
mittelbar erfuhr, als er zum Bistumsjubiläum in Rottenburg weilte36 und obwohl Orse-

33 Insbesondere im Zusammenhang mit der Besetzung des bischöflichen Stuhls 1926/27 machte
Eugenio Pacelli gegenüber den politisch Verantwortlichen deutlich, wie sehr dem Hl. Stuhl daran
gelegen war, das Verhältnis von Kirche und Staat in Württemberg auf neue Grundlagen zu stellen.
Dies geschah in enger Absprache mit Rom. Vgl. dazu Pacellis Bericht Nr. 36405 Circa la provvista
della Sede vescovile di Rottenburg – Attitudine del Governo del Württemberg vom 20. November
1926 an Kardinalstaatssekretär Gasparri. (AES Germania Pos. 566 Fasz. 82, Bl. 32 – 38): [...] Tut-
tavia, per ciò che riguarda la Germania, essendo in corso trattative, la S. Sede non aveva voluto ri-
solvere la questione teorica, consigliando piuttosto di scioglierla praticamente colla rapida conclusio-
ne di nuove Convenzione. (Bl. 35).
34 Vgl. dazu die Kommentierung Bischof Sprolls als Anlage zum Schreiben Sprolls an Pacelli vom
7. August 1927. ANB 81, Fasz. 1 (1), Bl. 4–17.
35 Als Eugen Bolz 1926 Pacelli vorschlug, ein Konkordat mit weiteren Ländern der Oberrheini-
schen Kirchenprovinz (neben Württemberg Hessen und Baden) anzustreben, räumte Pacelli ihm
gegenüber den Vorrang Preußens ein. Vgl. Pacellis Bericht Nr. 36405 Circa la provvista della Sede
vescovile di Rottenburg – Attitudine del Governo del Württemberg vom 20. November 1926 an
Kardinalstaatssekretär Gasparri. AES Germania Pos. 566 Fasz. 82, Bl. 32 – 38 (Bl. 37f.).
36 Vgl. Pacellis Bericht Nr. 39692 Viaggio a Rottenburg per le feste centenarie della erezione della
diocesi – Visito al Convitto teologico di Tübingen – Sulle future trattative concordatarie col Würt-
temberg vom 30. Juni 1928 an Gasparri. AES Germania Pos. 511, Fasz. 23, Bl. 4–7.
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ISO ıhn auf die ZUuNsSLgeN Konstellationen hinwies?/ reag1erte nıcht POS1U1-
VE  5 konstruktiven W/e1se die den Verhandlungswillen auch auf wuürttembergischer Seıite
hätte bestärken können“® SO liegt der Eindruck nahe Pacell; habe abwiegeln wollen IDIT:
Vermutung, dass aut Seıten des trüheren uUuntius und Kardinalstaatssekretärs
Enttäuschung darüber herrschte dass anders als VO württembergischer Seıite ofte-

keinen konkreten Verhandlungen kam nachdem die schwierige rage der B1-
schofsernennung einvernehmlich und durch röomische Nachgiebigkeit gelöst worden

liegt ebenso nahe WIC die dass diese Enttäuschung Pacellis Verhalten auch Spater-
hın beeintlusste Zumal auch Wuürttemberg, In bayerischen Konkordat 1Ur
C1M Konkordat MI1L Abstrichen sprich Zugeständnissen möglich SCWECSCH Walc

Wüärttemberg als FExempel der Konkordatspolitik Eugen10 Pacellis
Obwohl Wüuürttemberg keinem Konkordatsabschluss kam tragen die Verhand-
lungen MI1L Wüuürttemberg ZU Verstäandnıis VO Pacellis Konkordatspolitik bel weıl der
ausbleibende Erfolg auch aut das bewusste Handeln b7zw Unterlassen Pacellis zurück-
geführt werden annn Besondere Bedeutung kommt der rage der Bischofsernennung

Wuürttemberg wurde ZU Testtall fur die zukünftigen Bischofsernennungen außer-
halb des Geltungsbereiches des bayerischen Konkordates*. Das erklärt das zahe Kıngen

diese rage Di1e württembergische LOsSUNg — Kapitelswahl aut der Grundlage
römiıschen Terna und Einvernehmen MI1L der Landesregierung — wurde MI1L leichten AÄAn-
derungen ı das preufßische Konkordat und inhaltsgleich das badıische Konkordat
übernommen. ber diese Eıinzelfrage hinaus lassen siıch die Lınıen VOoO  5 Pacellis Aufßen-
politik Beispiel Württemberg 1Ablesen. TIrotz mancher Vorbehalte Demokratie
und Republık bot die NECUC rechtliche und politische Situation der Kirche die Gelegen-
heit die Beziehungen ZU Staat vorteılhafter gestalten Pacell; rachte SIC die MOög-
ıchkeit Begabungen und Kenntnisse vollumfänglich ZU E1nsatz bringen Dreı
AÄnsprüche bestimmten die Aufßenpolitik des Stuhls und damıt das Agıeren Pacellis
nach 918 der AÄnspruch aut Alleinvertretung und aut Gleichberechtigung des
Stuhls den Staaten gegenüber der Anspruch aut Neuordnung des Staat Kirche-
Verhältnisses den deutschen Ländern aufgrund der veranderten politischen und
rechtlichen Situation und der AÄnspruch aut die weltweıte Umsetzung und Anwendung
des CIC

Vel Ursen1g20s Bericht Nr 4576 Proposta di Concordato CON ı] Württemberg VO Junı 1937
Pacell:; ALS (s;ermanıa Pos 558 559 Fasz 76 574{ hıer

18 Vel den Entwurf Schreibens Pacellıs Ursenigo VOo August 1937 ALS (Gsermanıa
Pos 558 559 Fasz R{ 60
30 Das machte Kugeni0 Pacell: vegenüber SC1HNECIN württembergischen Verhandlungspartner EFu-
SCH Bolz deutlich W ıhn darauf hinwiıes, dass die württembergische S1ıtuation VEMEINL Wr
die Frage der Bischofsernennung nıcht isoliert betrachtet werden könne, sondern prinzıpielle
Bedeutung habe Vol Pacellıs Bericht Nr ( YCA IA DYOUVVLSLA della Sede m”escovLle di Rotten-
burg Attıtudine del ODEYNO del Württemberg VO 20 November 1976 Kardıinalstaatssekre-
LAr („asparrı (ALES (s;ermanıa Pos 566 Fasz 37 18 ] Pregat ıl 519 Minıstro di riflettere
PENE che IA del Wäürttemberg HON PMO PSSCTE considerata dalla Sede 1solata-
y UYLA GQHESLLONE di PYINCLDIO, quale PMUO Ie PiIM VIDEYCUSSLONLT per ı] regola-

de1 fra Chiesa StAto nel della Grermanıtd, ed Z anche oltre confinı di PESSA

38)

die beziehungen zwischen staat und katholischer kirche 275

nigo ihn auf die günstigen Konstellationen hinwies37, reagierte er nicht in einer positi-
ven, konstruktiven Weise, die den Verhandlungswillen auch auf württembergischer Seite
hätte bestärken können38. So liegt der Eindruck nahe, Pacelli habe abwiegeln wollen. Die
Vermutung, dass auf Seiten des früheren Nuntius und jetzigen Kardinalstaatssekretärs
Enttäuschung darüber herrschte, dass es – anders als von württembergischer Seite offe-
riert – zu keinen konkreten Verhandlungen kam, nachdem die schwierige Frage der Bi-
schofsernennung einvernehmlich und durch römische Nachgiebigkeit gelöst worden
war, liegt ebenso nahe, wie die, dass diese Enttäuschung Pacellis Verhalten auch später-
hin beeinflusste. Zumal auch in Württemberg, gemessen am bayerischen Konkordat, nur
ein Konkordat mit Abstrichen, sprich Zugeständnissen, möglich gewesen wäre.

2. Württemberg als Exempel der Konkordatspolitik Eugenio Pacellis

Obwohl es in Württemberg zu keinem Konkordatsabschluss kam, tragen die Verhand-
lungen mit Württemberg zum Verständnis von Pacellis Konkordatspolitik bei, weil der
ausbleibende Erfolg auch auf das bewusste Handeln bzw. Unterlassen Pacellis zurück-
geführt werden kann. Besondere Bedeutung kommt der Frage der Bischofsernennung
zu. Württemberg wurde zum Testfall für die zukünftigen Bischofsernennungen außer-
halb des Geltungsbereiches des bayerischen Konkordates39. Das erklärt das zähe Ringen
um diese Frage. Die württembergische Lösung – Kapitelswahl auf der Grundlage einer
römischen Terna und Einvernehmen mit der Landesregierung – wurde mit leichten Än-
derungen in das preußische Konkordat und inhaltsgleich in das badische Konkordat
übernommen. Über diese Einzelfrage hinaus lassen sich die Linien von Pacellis Außen-
politik am Beispiel Württemberg ablesen. Trotz mancher Vorbehalte gegen Demokratie
und Republik bot die neue rechtliche und politische Situation der Kirche die Gelegen-
heit, die Beziehungen zum Staat vorteilhafter zu gestalten; Pacelli brachte sie die Mög-
lichkeit, seine Begabungen und Kenntnisse vollumfänglich zum Einsatz zu bringen. Drei
Ansprüche bestimmten die Außenpolitik des Hl. Stuhls und damit das Agieren Pacellis
nach 1918: der Anspruch auf Alleinvertretung und auf Gleichberechtigung des Hl.
Stuhls den Staaten gegenüber, der Anspruch auf Neuordnung des Staat-Kirche-
Verhältnisses in den deutschen Ländern aufgrund der veränderten politischen und
rechtlichen Situation und der Anspruch auf die weltweite Umsetzung und Anwendung
des CIC.

37 Vgl. Orsenigos Bericht Nr. 4526 Proposta di Concordato con il Württemberg vom 4. Juni 1932
an Pacelli. AES Germania Pos. 558-559, Fasz. 76, Bl. 52f., hier: 53.
38 Vgl. den Entwurf eines Schreibens Pacellis an Orsenigo vom 6. August 1932. AES Germania
Pos. 558–559, Fasz. 76, Bl. 60.
39 Das machte Eugenio Pacelli gegenüber seinem württembergischen Verhandlungspartner Eu-
gen Bolz deutlich, wenn er ihn darauf hinwies, dass die württembergische Situation – gemeint war
die Frage der Bischofsernennung – nicht isoliert betrachtet werden könne, sondern prinzipielle
Bedeutung habe. Vgl. Pacellis Bericht Nr. 36405 Circa la provvista della Sede vescovile di Rotten-
burg – Attitudine del Governo del Württemberg vom 20. November 1926 an Kardinalstaatssekre-
tär Gasparri (AES Germania Pos. 566, Fasz. 82, Bl. 32–38): [...] Pregai il Sig. Ministro di riflettere
bene che la presente vertenza del Württemberg non può essere considerata dalla S. Sede isolata-
mente, ma è una questione di principio, la quale può avere le più gravi ripercussioni per il regola-
mento dei rapporti fra Chiesa e Stato nel resto della Germania, ed anzi anche oltre i confini di essa.
(Bl. 38).
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Der römische Anspruch auf Gleichberechtigung UuUN Alleinvertretung
Der HI1 Stuhl als Völkerrechtssubjekt““ Wlr der alleinıge Keprasentant der katholischen
Kirche weltweıt den Staaten gvegenüber. Weder durtten diese daher rechtliche Bestim-
IMUNSCH erlassen, die das Verhältnis zwıischen Staat und Kırche einselt1g und ohne Ab-
sprache mıiıt dem Stuhl anderten, noch durtte der Staat rechtsverbindliche bma-
chungen mıiıt der Teilkirche VOTL (Jrt treffen, ohne dass die röomische Zentrale UVo

einbezogen worden ware. In Anbetracht des drohenden württembergischen Kirchenge-
SCTIZECS, das Nn  U diesen Vorgaben zuwiıderliet, machte Pacell; diesen Standpunkt dem
Rottenburger Bischoft VOoO  5 Keppler gegenüber deutlich: » er Staat hat siıcher eın Recht
177 einem unılateralen (Jesetz ueber die Fragen des vechtlichen Fortbestandes der Be-
stiımmungen der Erektionsbullen beschliessen, zumal nachdem die NC Verfassung
des Deutschen Reiches die hıisher gepflogenen Beziehungen zamischen Kırche UuUN Staat
einseitıg geaendert hatt! Den Anspruch der Kırche, als SOCLeLAas perfecta dem Staat -
genüber gleichberechtigt und aAUTLTONOM se1n, und den AÄnspruch des Papstes nıcht 1Ur
auf seiınen iınnerkirchlichen Jurisdiktionsprimat, sondern auch auf se1n Alleinvertre-
tungsrecht nach aufßen galt C5, autrecht halten und verteidigen Begehrlich-
keıten der Staaten und der Teilkirchen VOTL Ort* Nıcht 1Ur stellte Wüuürttemberg mıiıt der
einseltigen rechtlichen Regelung des Kirchengesetzes den Grundsatz 1n rage, dass INa  5
nıcht über die, sondern 1Ur mıiıt der Kirche verhandele. Zudem wollte INa  5 dort nıcht
anerkennen, dass siıch der Stuhl als alleın vertretungsberechtigt csah Stattdessen VC1-

handelte INnan W1€ die Beratungen das Kirchengesetz zeıgen zunachst ausschliefß-
ıch mıiıt dem Ordinarıat 1n Rottenburg. Das Ordinarıat gerlet dadurch 1n 1ne missliche
Lage, die 1Ur dadurch abwenden konnte, dass die Verhandlungen 1n NS Anleh-
DNUDNS und 1n Loyalıtät ZU Heıligen Stuhl tührte. Di1e Verargerung über diese lgnoranz
wurde prägend fur die päpstliche Politik gvegenüber Wüuürttemberg und spielte 1ne
sentliche Raolle bel der Auseinandersetzung die Bischofsernennung 1n Rottenburg“.

Der römische Anspruch auf Neuordnung des Staat-Kırche- Verhältnisses
FEın welılterer Stein des Anstofßes AaLLS röomischer Sıcht W alr die Auffassung der wurttem-
bergischen Staatsregierung, die überkommenen Vereinbarungen 4A45 dem 19 Jahrhun-
dert bedürtten lediglich einer Anpassung die gveänderte politische und rechtliche S1-
tuatıon, nıcht aber einer umftfassenden Ersetzung. Verhandlungen darüber wıegelte INa  5

A0 /Zur Völkerrechtspersönlichkeit des Heıilıgen Stuhls vel KÖCK, Heıilıger Stuhl,; 1n: St L 2)
232, hler:

41 Entwurf e1NEes Schreibens Pacellıs Keppler VOo Februar 1971 ANEB 79, Fasz 1) RI
4A7 Im Fall des Sächsischen Kırchengesetzes lehnte Eugen10 Pacell: konsequenterweıse AUS prinz1-
piellen Erwagungen auch e1INeE Delegation des Meißner Bischofs Chrıstian Schreiber ab, vgl
BESIER, Der Heılıge Stuhl und Hıtler-Deutschland, Die Faszınation des Totalıtären. München
2004, 105
43 Veol Pacellıs Bericht Nr. ( 1YCA IA Provvısta della Sede mescaovılle dı Rottenburg Attıtyu-
dine del ODEYNO del Wärttemberg VO November 1976 Kardıinalstaatssekretär Gasparrı
(AKES (3ermanıa Pos 566 Fasz 8 $ RI — ESSO 11l Overno del Württemberg)] per vıetı pre-
SIUdLZI, incomprensibili ıN pıenNO secolo ventesimo, I9NOYA Paltra Parte CONLYAECNLE, ‚ale dıre IA
Sede, yıfıuta qualsiast CO ESSA}; VICEVDENTSA, esLZE P’applicazione del ALO, IA CL-
Z10NE, ASSIME dopo COS1 Q7AUL sconvolgimentı politicı, yiıchiede NECESSAYTLAMENTE ÜV  xx Yecıpro-

Intesd, ed ACCUSA poL IA Sede medesimadad dı dı fedelta alle CONVENZLONL; SC, dopo UYiIA
inutile AtLLEesSsd dı Arı Aannt, dopo che IA StAato ha EPEMANALTLO UYiIA legge untilaterale, ıntende anch’Essa
dı procedere Iiheramente 36)
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1. Der römische Anspruch auf Gleichberechtigung und Alleinvertretung
Der Hl. Stuhl als Völkerrechtssubjekt40 war der alleinige Repräsentant der katholischen
Kirche weltweit den Staaten gegenüber. Weder durften diese daher rechtliche Bestim-
mungen erlassen, die das Verhältnis zwischen Staat und Kirche einseitig und ohne Ab-
sprache mit dem Hl. Stuhl änderten, noch durfte der Staat rechtsverbindliche Abma-
chungen mit der Teilkirche vor Ort treffen, ohne dass die römische Zentrale zuvor
einbezogen worden wäre. In Anbetracht des drohenden württembergischen Kirchenge-
setzes, das genau diesen Vorgaben zuwiderlief, machte Pacelli diesen Standpunkt dem
Rottenburger Bischof von Keppler gegenüber deutlich: »Der Staat hat sicher kein Recht
in einem unilateralen Gesetz ueber die Fragen des rechtlichen Fortbestandes der Be-
stimmungen der Erektionsbullen zu beschliessen, zumal nachdem die neue Verfassung
des Deutschen Reiches die bisher gepflogenen Beziehungen zwischen Kirche und Staat
einseitig geaendert hat41. Den Anspruch der Kirche, als societas perfecta dem Staat ge-
genüber gleichberechtigt und autonom zu sein, und den Anspruch des Papstes nicht nur
auf seinen innerkirchlichen Jurisdiktionsprimat, sondern auch auf sein Alleinvertre-
tungsrecht nach außen galt es, aufrecht zu halten und zu verteidigen gegen Begehrlich-
keiten der Staaten und der Teilkirchen vor Ort42. Nicht nur stellte Württemberg mit der
einseitigen rechtlichen Regelung des Kirchengesetzes den Grundsatz in Frage, dass man
nicht über die, sondern nur mit der Kirche verhandele. Zudem wollte man dort nicht
anerkennen, dass sich der Hl. Stuhl als allein vertretungsberechtigt sah. Stattdessen ver-
handelte man – wie die Beratungen um das Kirchengesetz zeigen - zunächst ausschließ-
lich mit dem Ordinariat in Rottenburg. Das Ordinariat geriet dadurch in eine missliche
Lage, die es nur dadurch abwenden konnte, dass es die Verhandlungen in enger Anleh-
nung und in Loyalität zum Heiligen Stuhl führte. Die Verärgerung über diese Ignoranz
wurde prägend für die päpstliche Politik gegenüber Württemberg und spielte eine we-
sentliche Rolle bei der Auseinandersetzung um die Bischofsernennung in Rottenburg43.

2. Der römische Anspruch auf Neuordnung des Staat-Kirche-Verhältnisses
Ein weiterer Stein des Anstoßes aus römischer Sicht war die Auffassung der württem-
bergischen Staatsregierung, die überkommenen Vereinbarungen aus dem 19. Jahrhun-
dert bedürften lediglich einer Anpassung an die geänderte politische und rechtliche Si-
tuation, nicht aber einer umfassenden Ersetzung. Verhandlungen darüber wiegelte man

40 Zur Völkerrechtspersönlichkeit des Heiligen Stuhls vgl. H. F. Köck, Heiliger Stuhl, in: StL 2,
1229–1232, hier: 1229–1231.
41 Entwurf eines Schreibens Pacellis an Keppler vom 13. Februar 1921. ANB 79, Fasz. 1, Bl. 54.
42 Im Fall des Sächsischen Kirchengesetzes lehnte Eugenio Pacelli konsequenterweise aus prinzi-
piellen Erwägungen auch eine Delegation des Meißner Bischofs Christian Schreiber ab, vgl.: G.
Besier, Der Heilige Stuhl und Hitler-Deutschland, Die Faszination des Totalitären. München
2004, 105.
43 Vgl. Pacellis Bericht Nr. 36405 Circa la provvista della Sede vescovile di Rottenburg – Attitu-
dine del Governo del Württemberg vom 20. November 1926 an Kardinalstaatssekretär Gasparri
(AES Germania Pos. 566 Fasz. 82, Bl. 32–38): […] esso [il Governo del Württemberg] per vieti pre-
giudizi, incomprensibili in pieno secolo ventesimo, ignora l’altra Parte contraente, vale a dire la S.
Sede, e rifiuta qualsiasi contatto con Essa; viceversa, esige l’applicazione del trattato, la cui esecu-
zione, massime dopo così gravi sconvolgimenti politici, richiede necessariamente una nuova recipro-
ca intesa, ed accusa poi la S. Sede medesima di mancanza di fedeltà alle Convenzioni, se, dopo una
inutile attesa di vari anni, e dopo che la Stato ha emanato una legge unilaterale, intende anch’Essa
di procedere liberamente (Bl 36).
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ab44 Pacell; sa h darın C1M OSTENTAaLLVES lgnorıeren des Stuhls*5 Dabe1 bot die NECUC

politische und rechtliche Situation die Möglichkeit auch die etzten Reste staatlıcher
Eintlussnahme auf die Kirche abzuschütteln Pacell; Wl entschlossen die Freiheitsga-
rantıen, die die W/eıimarer Reichsverfassung bot, Sinne der Kirche utzen Selbst-
beschränkungen dieser Freiheit, WIC SIC den Abmachungen MI1L den Staaten I 19
Jahrhundert gerade bel der rage der kirchlichen Amterbesetzung enthalten T1, galt

beseitigen. Im Eınklang MI1L Kardinalstaatssekretär Gasparrı vertrat Pacell; vehe-
ment die Auffassung, die alten Abmachungen WIC die Wuürttemberg einschlägigen
Bullen Provida solersque und Ad Domanıcı STORLS custodiam N der
Verfassung vollständig hinfallig* Irotz Mahnungen Sprolls die kıirchliche Dotatıon
beruhe aut diesen Abmachungen und SC1 rage gestellt WEn INa  5 nıcht mehr daran
testhalte*/ hielt Pacell; dieser Auffassung gvegenüber der württembergischen eg1e-
FuNS test als die Besetzung des bischöflichen Stuhls Rottenburg S19 Di1e Do-
Latıon cah begründeterweise anderen auf die Sakularısation zurückreichenden
Rechtstexten grundgelegt”® In dieser rage wollte der uUuntius C1M Exempel STAaLuULEreEN
Als schliefßlich Wüuürttemberg MI1L dem Hebel der Bischofsernennung dazu bewegen
konnte Verhandlungen MI1L dem Stuhl e1 das Verhältnis zwıischen
Staat und Kirche NECU gestalten W alr das zunachst C1M Teilerfolg, der ZUFLF Enttau-
schung Pacellis nıcht vollständigen Erfolg umMgemMuUun werden konnte

Aus röomischer Sıcht S19 darum die entstandenen Freiraume und garantıerten
Freiheiten CISCHCH Interesse utLzen und verhindern dass die Ortskirchen die
Freiheiten fur sıch AÄnspruch nahmen und den Stuhl wandten Wihrend der
Staat und das Domkapitel den Standpunkt vertiraten Artıikel 137 Absatz Sat7z WRV
vewähre dem Kapitel das Recht, den Bischoft 1L  5 ohne staatlıche Eintlussnahme wählen

können, reklamıierte der Stuhl Berufung auf diese Vorschriutt fur siıch das
Recht, den Bischoft treı Di1e Zuständigkeit bel Amterbesetzungen wurde als
alleın iınnerkirchliche rage betrachtet, die der CIC 1 Falle der Bischofsernennungen ı

329 (sunsten des Papstes geregelt hatte och diese grundsätzlich 1Ner-
kıirchliche rage WCI die Freiraume Freiheiten und Unabhängigkeıten die der demo-
kratische Rechtsstaat des 20 Jahrhunderts der Kirche garantıert utLzen duürfe der
apst als aupt der Universalkirche oder die Vertreter der Teıilkirche Wl

Deutschland nıcht losgelöst VO den Tradıtionen der alten Reichskirche beantwor-

44 Ebd (LOn C110 |gemeınt 151 das Kırchengesetz| PESSO dıe württembergische Regierung| ha
dato '‘ALLLUOO CSCMLDILO, del quale POL $} OSFEL OC6LASNONLE malsa » l(,l Legda evangelica« per
PSSECTE ben posssibile di Adattare fra Chiesa StAato Alla (LOStEMUZL0NE SCHIHLATELCA

Disogno di Concordato, mettendosı ryelazione soltanto coll’ Episcopato locale 33)
45 Ebd ODEYNO del Württemberg ha OSLENLALO di IA Sede; ha

ıdea di qualstiası NEZOZLALO CON IA Sede Apostolica ed ha ITLDELE PEMANAELO uniılateralmente UYLA legge
sulle Chiese 32f.)
46 Ebd Auf dAie HNEeUC rechtliche S1ıtuation bezogen den Standpunkt dass die bis-
herigen Bullen durch dAje HNEeUC Verfassung hinfällie ([ LA (LOSHEUZIONE del Reich ha YTESO

imposstbile IA PSECLHKZIONE delle Aantıche Balle concordate di CIVYCH  OLE le Ioro DAaNtI, ])
32) Amltlıch bestätigt wurde diese Auffassung durch die Allokution Benedikts VOo 21

November 19721 Veol Allokution VOo 71 November 1971 abgedruckt ın AAS 19721 521 524
Vol Schreiben Sprolls Pacell: Nr VO Julı 1976 ANEB Fasz 13

4A8 Vol Pacellıs Bericht Nr ( 1YCA IA DYOVVISLA della Sede mescaovılle di Rottenburg Attıtyu-
dine del ODEYNO del Württemberg VO 20 November 1976 Kardinalstaatssekretär („asparrı
ALS (sermanıa Pos 566 Fasz R{ 37 18 hıer 33 Der Rechtsgrund für dAie staatlıchen Fınanz-
leistungen liegt den SS 35 16 und des Reichsdeputationshauptschlusses Ie konkrete Ausge-
staltung der Dotationen Wr jedoch den Bullen veregelt
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ab44. Pacelli sah darin ein ostentatives Ignorieren des Hl. Stuhls45. Dabei bot die neue
politische und rechtliche Situation die Möglichkeit, auch die letzten Reste staatlicher
Einflussnahme auf die Kirche abzuschütteln. Pacelli war entschlossen, die Freiheitsga-
rantien, die die Weimarer Reichsverfassung bot, im Sinne der Kirche zu nutzen. Selbst-
beschränkungen dieser Freiheit, wie sie in den Abmachungen mit den Staaten im 19.
Jahrhundert gerade bei der Frage der kirchlichen Ämterbesetzung enthalten waren, galt
es zu beseitigen. Im Einklang mit Kardinalstaatssekretär Gasparri vertrat Pacelli vehe-
ment die Auffassung, die alten Abmachungen, wie die in Württemberg einschlägigen
Bullen Provida solersque und Ad Dominici gregis custodiam, seien wegen der neuen
Verfassung vollständig hinfällig46. Trotz Mahnungen Sprolls, die kirchliche Dotation
beruhe auf diesen Abmachungen und sei in Frage gestellt, wenn man nicht mehr daran
festhalte47, hielt Pacelli an dieser Auffassung gegenüber der württembergischen Regie-
rung fest, als es um die Besetzung des bischöflichen Stuhls in Rottenburg ging. Die Do-
tation sah er – begründeterweise – in anderen, auf die Säkularisation zurückreichenden
Rechtstexten grundgelegt48. In dieser Frage wollte der Nuntius ein Exempel statuieren.
Als er schließlich Württemberg mit dem Hebel der Bischofsernennung dazu bewegen
konnte, in Verhandlungen mit dem Hl. Stuhl einzutreten, um das Verhältnis zwischen
Staat und Kirche neu zu gestalten, war das zunächst ein Teilerfolg, der – zur Enttäu-
schung Pacellis – nicht in einen vollständigen Erfolg umgemünzt werden konnte.

Aus römischer Sicht ging es darum, die entstandenen Freiräume und garantierten
Freiheiten im eigenen Interesse zu nutzen und zu verhindern, dass die Ortskirchen die
Freiheiten für sich in Anspruch nahmen und gegen den Hl. Stuhl wandten. Während der
Staat und das Domkapitel den Standpunkt vertraten, Artikel 137 Absatz 3 Satz 2 WRV,
gewähre dem Kapitel das Recht, den Bischof nun ohne staatliche Einflussnahme wählen
zu können, reklamierte der Hl. Stuhl unter Berufung auf diese Vorschrift für sich das
Recht, den Bischof frei zu ernennen. Die Zuständigkeit bei Ämterbesetzungen wurde als
allein innerkirchliche Frage betrachtet, die der CIC im Falle der Bischofsernennungen in
can. 329 § 2 zu Gunsten des Papstes geregelt hatte. Doch diese grundsätzlich inner-
kirchliche Frage, wer die Freiräume, Freiheiten und Unabhängigkeiten, die der demo-
kratische Rechtsstaat des 20. Jahrhunderts der Kirche garantiert, nutzen dürfe – der
Papst als Haupt der Universalkirche oder die Vertreter der Teilkirche – war in
Deutschland nicht losgelöst von den Traditionen der alten Reichskirche zu beantwor-

44 Ebd.: […] Con ciò [gemeint ist das Kirchengesetz] esso [die württembergische Regierung] ha
dato un cattivo esempio, del quale poi si è in ogni occasione valsa »la Lega evangelica« per mostrare
essere ben posssibile di adattare i rapporti fra Chiesa e Stato alla nuova Costituzione germanica
senza bisogno di Concordato, ma mettendosi in relazione soltanto coll’Episcopato locale. (Bl. 33).
45 Ebd.: […] Il Governo del Württemberg […] ha ostentato di ignorare la S. Sede; […] ha respinto
l’idea di qualsiasi negoziato con la Sede Apostolica ed ha invece emanato unilateralmente una legge
sulle Chiese. (Bl. 32f.).
46 Ebd. Auf die neue rechtliche Situation bezogen, vertritt er den o. g. Standpunkt, dass die bis-
herigen Bullen durch die neue Verfassung hinfällig seien. ([…] La Costituzione del Reich ha reso
impossibile la esecuzione delle antiche Bolle concordate di circoscrizione in tutte le loro parti; […],
Bl. 32). Amtlich bestätigt wurde diese Auffassung durch die Allokution Benedikts XV. vom 21.
November 1921. Vgl. Allokution vom 21. November 1921, abgedruckt in AAS 19, 1921, 521–524.
47 Vgl. Schreiben Sprolls an Pacelli, Nr. 35664, vom 22. Juli 1926. ANB 52, Fasz. 2, Bl. 13.
48 Vgl. Pacellis Bericht Nr. 36405 Circa la provvista della Sede vescovile di Rottenburg – Attitu-
dine del Governo del Württemberg vom 20. November 1926 an Kardinalstaatssekretär Gasparri.
AES Germania Pos. 566, Fasz. 82, Bl. 32–38, hier: 33. Der Rechtsgrund für die staatlichen Finanz-
leistungen liegt in den §§ 35, 36 und 77 des Reichsdeputationshauptschlusses. Die konkrete Ausge-
staltung der Dotationen war jedoch in den Bullen geregelt.
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ten An diesen Traditionen weıtgehender Selbständigkeit gerade Personalfragen hatte
INa  5 auch 19 Jahrhundert testhalten können WEn auch MI1L dem Manko WEeltLrel-
chender staatliıcher Einflussnahme Diesem regionalen Eigenrecht stand der
römıiısche Wunsch entstandene Freiraume celbst utLzen und der weltweıten Kır-
che einheitliche Standards verankern Dass dieses AÄAnsınnen nıcht 1Ur den Interessen
der Teıilkirche zuwıderlauten sondern auch beım Staat aut Ablehnung stofßen annn

das Beispiel Wuürttemberg Interessanterwelse verandert siıch diese Situation dem
Augenblick als die Freiheitsrechte der Kirche Deutschland VOoO Nationalsoz1alismus
bedroht und eingeschränkt wurden Jetzt Wl die röomische Zentrale der apst ehe-
stien dazu der Lage die Freiheit ABSTESSIVC staatliıche Angriffe verteidigen
und verhindern dass die Ortskirche C1M staatliches Abhängigkeitsverhältnis geriet

Der römische Anspruch auf Umsetzung des IO
(sasparrı und Pacell; nıcht 1Ur die Protagonisten der Konkordatspolitik sondern
auch der kirchlichen Rechtspolitik der SIC MI1L dem CIC 11 Grundlage vegeben hatten
Es lag daher nahe dass letztere erstere mafßgeblich bestimmen sollte*? Bereıts VOTL dem
deutschen Zusammenbruch hatte der bayerische Gesandte Rom. (Jtto Freiherr VO
Rıtter (GGroenesteyn (1864—1940), dem bayerischen Köniıg Ludwig 111 3—
gegenüber geäußert, Pacell; SC1 C1M Vertechter des kanonischen Rechts>®. Dieses
wichtige Instrument kurialer Politik ZUFLF Anwendung bringen, dafür bot gerade der
politische und rechtliche Neuanfang Deutschland Chancen die utLzen galt
Dass dies 1Ur partiell gelang Ze1gte sıch Beispiel der Bischofsernennung Rotten-
burg Gerade hier hatte Pacell; MLItL römıischer Rückendeckung C1M Exempel SLAaLULEreEN
wollen Wer siıch Verhandlungen MI1L dem Stuhl erwe1gerte sollte siıch nıcht auf
überkommene Privilegien eruten können! In Punkten kirchlicher Praxıs die VC1-

meıntlich erster Lınıe das kıirchliche Binnenleben betraten Ze1gte INa  5 sıch cehr be-
harrlıch In vorwıegend politischen Fragen WIC der Neuordnung kirchlicher Jur1s-
diktionsbezirke CT WICS sıch die päpstliche Diplomatie cehr viel konzilianter und
eröffnete den ertorderlichen Spielraum fur diplomatische Geschmeidigkeit bel gleich-

theologischer Prinzıpientreue WIC SIC bel Pacell; anzutretfen W alr

Diese AÄnsprüche auf Gleichberechtigung und Alleinvertretung, aut Neuordnung und
auf Umsetzung des CIC haben die Aufßenpolitik des Stuhls und Kugen10 Pacellis
mafßgeblich bestimmt und alle drei Ansprüche lassen sıch den Konkordatsverhand-
lungen MI1L Wüuürttemberg autweisen”? Theologischer Hıntergrund dieser Auffassung, die
die Universalıtät und Einheit der Kirche den Vordergrund stellt 1ST 11n Ekklesiolo-
S1C die die Kırche erster L1ınıe als den Leıb Christı s1ıeht und die Kugen10 Pacell; Spa-

4A40 Vel SAMERSKI Prımat des Kırchenrechts Kugeni0 Pacell:; Aals Nuntius eım Deutschen
Reich (1920 170 2001 7 hıer 13
5( Vel dieser Außerung SAMERSKI Prımat (wıe Anm 49)
51 Vel Pacellıs Bericht Nr ( 1YCA IA DYOVVILSLA della Sede mescaovılle di Rottenburg Attıtyu-
dine del ODEYNO del Wäürttemberg VO 20 November 1976 Kardinalstaatssekretär („asparrı
ALS (sermanıa Pos 566 Fasz 37 18 hıer 37

Fın mafßgebliches Dokument d1esem Zusammenhang 151 der mehrtach Bericht Nr
VO 20 November 1976 ( 1YCA IA DYOVVISLA della Sede m”escovLle di Rottenburg Attıtudine

del ODVDEYNDO del Württemberg, dem Kugen10 Pacell: die Hauptlinien SC1INECTr Verhandlungen Kar-
dıinalstaatssekretär Dietro („asparrı vegenüber dargelegt hat ALS (Gsermanıa Pos 566 Fasz R{
37 18
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ten. An diesen Traditionen weitgehender Selbständigkeit gerade in Personalfragen hatte
man auch im 19. Jahrhundert festhalten können, wenn auch mit dem Manko weitrei-
chender staatlicher Einflussnahme. Diesem regionalen Eigenrecht entgegen stand der
römische Wunsch, entstandene Freiräume selbst zu nutzen und in der weltweiten Kir-
che einheitliche Standards zu verankern. Dass dieses Ansinnen nicht nur den Interessen
der Teilkirche zuwiderlaufen, sondern auch beim Staat auf Ablehnung stoßen kann,
zeigt das Beispiel Württemberg. Interessanterweise verändert sich diese Situation in dem
Augenblick, als die Freiheitsrechte der Kirche in Deutschland vom Nationalsozialismus
bedroht und eingeschränkt wurden. Jetzt war die römische Zentrale, der Papst, am ehe-
sten dazu in der Lage, die Freiheit gegen aggressive staatliche Angriffe zu verteidigen
und zu verhindern, dass die Ortskirche in ein staatliches Abhängigkeitsverhältnis geriet.

3. Der römische Anspruch auf Umsetzung des CIC
Gasparri und Pacelli waren nicht nur die Protagonisten der Konkordatspolitik, sondern
auch der kirchlichen Rechtspolitik, der sie mit dem CIC eine Grundlage gegeben hatten.
Es lag daher nahe, dass letztere erstere maßgeblich bestimmen sollte49. Bereits vor dem
deutschen Zusammenbruch hatte der bayerische Gesandte in Rom, Otto Freiherr von
Ritter zu Groenesteyn (1864–1940), dem bayerischen König Ludwig III. (1913–1918)
gegenüber geäußert, Pacelli sei ein strenger Verfechter des kanonischen Rechts50. Dieses
wichtige Instrument kurialer Politik zur Anwendung zu bringen, dafür bot gerade der
politische und rechtliche Neuanfang in Deutschland Chancen, die es zu nutzen galt.
Dass dies nur partiell gelang, zeigte sich am Beispiel der Bischofsernennung in Rotten-
burg. Gerade hier hatte Pacelli mit römischer Rückendeckung ein Exempel statuieren
wollen: Wer sich Verhandlungen mit dem Hl. Stuhl verweigerte, sollte sich nicht auf
überkommene Privilegien berufen können51. In Punkten kirchlicher Praxis, die ver-
meintlich in erster Linie das kirchliche Binnenleben betrafen, zeigte man sich sehr be-
harrlich. In vorwiegend politischen Fragen, wie z.B. der Neuordnung kirchlicher Juris-
diktionsbezirke, erwies sich die päpstliche Diplomatie sehr viel konzilianter und
eröffnete so den erforderlichen Spielraum für diplomatische Geschmeidigkeit bei gleich-
zeitiger theologischer Prinzipientreue, wie sie bei Pacelli anzutreffen war.

Diese Ansprüche – auf Gleichberechtigung und Alleinvertretung, auf Neuordnung und
auf Umsetzung des CIC – haben die Außenpolitik des Hl. Stuhls und Eugenio Pacellis
maßgeblich bestimmt, und alle drei Ansprüche lassen sich an den Konkordatsverhand-
lungen mit Württemberg aufweisen52. Theologischer Hintergrund dieser Auffassung, die
die Universalität und Einheit der Kirche in den Vordergrund stellt, ist eine Ekklesiolo-
gie, die die Kirche in erster Linie als den Leib Christi sieht und die Eugenio Pacelli spä-

49 Vgl. S. Samerski, Primat des Kirchenrechts: Eugenio Pacelli als Nuntius beim Deutschen
Reich (1920–1929), in: AfkKR 170, 2001, 5–22, hier: 13.
50 Vgl. zu dieser Äußerung Samerski, Primat (wie Anm. 49), 6.
51 Vgl. Pacellis Bericht Nr. 36405 Circa la provvista della Sede vescovile di Rottenburg – Attitu-
dine del Governo del Württemberg vom 20. November 1926 an Kardinalstaatssekretär Gasparri.
AES Germania Pos. 566, Fasz. 82, Bl. 32–38, hier: 32.
52 Ein maßgebliches Dokument in diesem Zusammenhang ist der mehrfach zitierte Bericht Nr.
36405 vom 20. November 1926 Circa la provvista della Sede vescovile di Rottenburg – Attitudine
del Governo del Württemberg, in dem Eugenio Pacelli die Hauptlinien seiner Verhandlungen Kar-
dinalstaatssekretär Pietro Gasparri gegenüber dargelegt hat. AES Germania Pos. 566, Fasz. 82, Bl.
32–38.



DIE FEZ]  GEN AA UN ATHOLISCHE IRCOCHE 279

ter als apst 1US$ XI 1n se1ner Enzyklıka Mystıcı Corporıs” dargelegt hat Di1e kıirchli-
che Hıierarchie mıiıt dem einheıtstiftenden Petrusamt der Spitze cah Pacell; als den (319-
ranten der UÜbernationalität und der unıyversalen Einheit der Kırche, die fur ıhn 1m Vor-
dergrund standen®+. Diese Einheit und hierarchische Verfassung gewährleisten, Wl

Aufgabe des Kirchenrechts. Zudem Wlr die Ekklesiologie Pacellis gepragt VO Postulat
der Unabhängigkeit der Kirche VO jeder weltlichen Macht Als yöttliche Stiftung 1ST die
Kirche den Staaten überlegen. Als mystischer Leıb 1ST S1E aUeLt vorzüglıicher Als irgend-
nelche anderen menschlichen Körperschaften.
(3an7z 1m Sınne dieser Ekklesiologie sollte die Konkordatspolitik den weltkirchlichen
Zusammenhalt und die Romanıta starken. Freiheit der Kırche VO Staat darf nach rOm1-
scher Lesart nıcht dazu tühren, dass der iınnerkirchliche Zusammenhalt 1n rage gestellt
wiırd. Dieser Zusammenhalt 1St gefährdet, WEn die Freiheit einse1t1g VOoO  5 der (Jrts- oder
Teilkirche wahrgenommen wırd und ZUFLF Freiheit VO bzw gegenüber Rom wiırd.
ach Auffassung Pacellis sollte diese Freiheit alleın der Zentrale zukommen, S1E

Berücksichtigung gesamtkirchlicher Anliegen ZU Wohle der (Jrts- oder Teılkir-
che utzen Bestärkt wurde 1n dieser Auffassung durch se1ne Skepsis jede
orm VO Staatsnähe. Be1l aller Notwendigkeıt, als Kırche mıiıt dem Staat kooperieren,
durtte eın Naäheverhältnis zwıischen Staat und der jeweiligen Teıilkirche geben, das
die Loyalıtät der Teıilkirche ZUFLF Universalkirche hätte 1n rage stellen können. Festma-
chen lässt siıch diese Skepsis Pacellis scharf ablehnender Reaktion aut Domkapıtel, die
1n der rage der Bischofsernennungen versucht hatten, mıiıt staatlıcher Unterstutzung
ıhre Forderungen Rom durchzusetzen®®. Mıt ahnlicher Skepsis begegnete Bı-
schöten W1€e dem Breslauer Erzbischof Adolt Bertram (1914-1 945 )”, deren Ernennung
der alte Obrigkeitsstaat noch mitgewirkt hatte und die W1€ Bertram spater 1n seiınem
Verhalten gegenüber dem Nationalsoz1alismus zeıgte 1n eıner obrigkeitsstaatlichen
Denkweise gefangen waren?®. Dass 1ne solche ähe gefördert werden könnte, be-
türchtete zudem bel der Ausbildung VOoO  5 Klerikern staatlıchen Ausbildungsstätten,
W1€ die deutschen katholisch-theologischen Fakultäten vieltfach Den Vorzug

Enzyklıka Mystıcı C orporıs VOo 7U Junı 1943, 1n Rn
Veol Allokution Papst Pıus XI die 'UuCNM Kardınäle VOo Februar 19246, 1n: AAS 38,

19246, 141—-151, hler: 1414
55 Enzyklıka Mystıcı C orporıs al
56 Pacellıs Ablehnung wırd insbesondere deutlich 1n seiınem Abschlussbericht, Bericht Nr.
VOo 158 November 1972090 Sulla SIEUAZLONE della Chiesa cattolica ıN (FEYMANLA ard. Carlo
Perosı, Segretarı0 della Congregazione Concıistoriale (ALES (sermanıa DPos 511, Fasz 2 5 A—
49), 1n dem sıch NEeSallV über dAie Rolle deutscher Kapıtel bei der Bischofsernennung xußert:

prımı dıe Domkapiıtel], infattt, per CONSEYVÜAVYE CONLYO Pintenzione della Sede ı] pieEnNO dirıtto dı
elezi0ne dei VESCOUVL; HO  N 62 YiteNNEeYO dı INSISLEYVE SINO AU’ultimo VESSO Minaıstrz deputatıt, anche
Acattolicı iberali, affinche SOSLENESSEYO ı] mantenımento della elezi0ne medesimad, IA aquale DENIVA
YAappreseNnNtLAald COMLE ANLLICO diırıtto ZETMANILCO, ımportante P7Z1ANdLO dal dı SEA nazıonale.

47)
5 / Adolf Kardınal Bertram, 245, 1905 Generalvıkar 1n Hıldesheim, Bischof VOo

Hıldesheim, 045 Erzbischof VO Breslau, 19716 Kardınal, SEe1IL 19720 Vorsitzender der Fuldaer
Bischofskonferenz. Veol STASIEWSKI, Bertram, Adolf, ın:‘ (GATZ, Bischöfe 1983, 43-47
5& Veol dazu Pacellıs Charakterisierung deutscher Bischöfe 1n seinem Abschlussbericht, Bericht
Nr VOo 158 November 197090 Sulla SEMAZLONE della Chiesa cattolica ıN EYMANIA ard.
Carlo Perosı, Segretarı0 della Congregazıione Concıistoriale (ALES (3ermanıa Pos 511, Fasz 2 5

4—49), und WOLF, Pacelli, dAie Kardınäle und der Nationalsozıialısmus, 1n: FAZ Nr. VO

28. Januar 2006, 30
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ter als Papst Pius XII. in seiner Enzyklika Mystici Corporis53 dargelegt hat. Die kirchli-
che Hierarchie mit dem einheitstiftenden Petrusamt an der Spitze sah Pacelli als den Ga-
ranten der Übernationalität und der universalen Einheit der Kirche, die für ihn im Vor-
dergrund standen54. Diese Einheit und hierarchische Verfassung zu gewährleisten, war
Aufgabe des Kirchenrechts. Zudem war die Ekklesiologie Pacellis geprägt vom Postulat
der Unabhängigkeit der Kirche von jeder weltlichen Macht. Als göttliche Stiftung ist die
Kirche den Staaten überlegen. Als mystischer Leib ist sie weit vorzüglicher als irgend-
welche anderen menschlichen Körperschaften55.

Ganz im Sinne dieser Ekklesiologie sollte die Konkordatspolitik den weltkirchlichen
Zusammenhalt und die Romanità stärken. Freiheit der Kirche vom Staat darf nach römi-
scher Lesart nicht dazu führen, dass der innerkirchliche Zusammenhalt in Frage gestellt
wird. Dieser Zusammenhalt ist gefährdet, wenn die Freiheit einseitig von der Orts- oder
Teilkirche wahrgenommen wird und so zur Freiheit von bzw. gegenüber Rom wird.
Nach Auffassung Pacellis sollte diese Freiheit allein der Zentrale zukommen, um sie
unter Berücksichtigung gesamtkirchlicher Anliegen zum Wohle der Orts- oder Teilkir-
che zu nutzen. Bestärkt wurde er in dieser Auffassung durch seine Skepsis gegen jede
Form von Staatsnähe. Bei aller Notwendigkeit, als Kirche mit dem Staat zu kooperieren,
durfte es kein Näheverhältnis zwischen Staat und der jeweiligen Teilkirche geben, das
die Loyalität der Teilkirche zur Universalkirche hätte in Frage stellen können. Festma-
chen lässt sich diese Skepsis an Pacellis scharf ablehnender Reaktion auf Domkapitel, die
in der Frage der Bischofsernennungen versucht hatten, mit staatlicher Unterstützung
ihre Forderungen gegen Rom durchzusetzen56. Mit ähnlicher Skepsis begegnete er Bi-
schöfen wie dem Breslauer Erzbischof Adolf Bertram (1914–1945)57, an deren Ernennung
der alte Obrigkeitsstaat noch mitgewirkt hatte und die – wie Bertram später in seinem
Verhalten gegenüber dem Nationalsozialismus zeigte – in einer obrigkeitsstaatlichen
Denkweise gefangen waren58. Dass eine solche Nähe gefördert werden könnte, be-
fürchtete er zudem bei der Ausbildung von Klerikern an staatlichen Ausbildungsstätten,
wie es die deutschen katholisch-theologischen Fakultäten vielfach waren. Den Vorzug

53 Enzyklika Mystici Corporis vom 29. Juni 1943, in: DH Rn. 3800–3822.
54 Vgl. Allokution Papst Pius’ XII. an die neuen Kardinäle vom 20. Februar 1946, in: AAS 38,
1946, 141–151, hier: 141f.
55 Enzyklika Mystici Corporis 221.
56 Pacellis Ablehnung wird insbesondere deutlich in seinem Abschlussbericht, Bericht Nr. 42602
vom 18. November 1929 Sulla situazione della Chiesa cattolica in Germania an Card. Carlo
Perosi, Segretario della S. Congregazione Concistoriale (AES Germania Pos. 511, Fasz. 24, Bl. 4–
49), in dem er sich negativ über die Rolle deutscher Kapitel bei der Bischofsernennung äußert: […]
I primi [die Domkapitel], infatti, per conservare contro l’intenzione della S. Sede il pieno diritto di
elezione dei vescovi, non si ritennero di insistere sino all’ultimo presso Ministri e deputati, anche
acattolici e liberali, affinchè sostenessero il mantenimento della elezione medesima, la quale veniva
rappresentata come un antico diritto germanico, importante eziandìo dal punto di vista nazionale.
(Bl. 47).
57 Adolf Kardinal Bertram, 1859–1945, 1905 Generalvikar in Hildesheim, 1906–1914 Bischof von
Hildesheim, 1914–1945 Erzbischof von Breslau, 1916 Kardinal, seit 1920 Vorsitzender der Fuldaer
Bischofskonferenz. Vgl. B. Stasiewski, Bertram, Adolf, in: Gatz, Bischöfe 1983, 43-47.
58 Vgl. dazu Pacellis Charakterisierung deutscher Bischöfe in seinem Abschlussbericht, Bericht
Nr. 42602 vom 18. November 1929 Sulla situazione della Chiesa cattolica in Germania an Card.
Carlo Perosi, Segretario della S. Congregazione Concistoriale (AES Germania Pos. 511, Fasz. 24,
Bl. 4–49), und H. Wolf, Pacelli, die Kardinäle und der Nationalsozialismus, in: FAZ Nr. 24 vom
28. Januar 2006, 39.
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erhielten Bischotskandidaten die Fakultäten der Jesuıten WIC der (Gregoriana
Rom studiert hatten

egen SC1IHECETr kritischen Dıistanz Besonderheiten der katholischen Kırche
Deutschland WIC der starken Stellung der Domkapitel oder der Ausbildung der Kleri-
ker die VO der römıschen Norm kırcheninternen Seminarstudiums abwich WUL-

de Pacell; vereinzelt vorgeworten habe C1M mangelndes Gespur dafür W 4S
Deutschland möglıch el Zu diesem Eindruck Mag beigetragen haben dass Pacell; C1M

möglıichst kohärentes Konkordatssystem anstrebte das sıch den Vorgaben des CIC
und möglıichst keıine Ausnahmen zulassen sollte Deutlich wırd dies WEn

Hınblick aut Wuürttemberg nıcht mude wurde betonen dürften dort keine
Ausnahmetatbestände geschaffen werden die Verhandlungen MI1L anderen Ländern
als schlechtes Beispiel oder Prajudiz dienen könnten®! Dennoch hat Pacell; SC1IHNCNMN

Verhandlungen MI1L Preufßen und Baden Ausnahmen zugelassen ohne die die Konkor-
date höchstwahrscheinlich nıcht zustande gekommen Gerade bel der rage der
Bischofsernennung hat Kugen10 Pacell; aut das tradıtionelle Wahlrecht der Kapitel
Rücksicht IELELL und 151 Lösung gekommen die roöomiıschen Einfluss und
regionale Mıtbestimmung mıteinander verbindet Be1 aller Mıtverantwortung der Teıl-
kırche VOTL (Jrt bleibt der Aspekt der Sendung, der Apostolizıtät der Bischöte gewahrt
weıl diese ıhre ÄAutorıität nıcht AaLLS CISCHCI Machtvollkommenheit der Teıilkirche 1ablei-
ten sondern VO Rom vesandt leiben und dadurch deren Verbundenheit MI1L dem
Nachfolger des DPetrus und der unıyersalen Kirche ZU Ausdruck kommt. Dass das
päpstliche Vorschlagsrecht dazu beitragen kann, MI1L roöomiıscher Hılte den Blick über die
CISCHCH Personalressourcen 1ı den Teillkirchen hinauszulenken, annn ebentalls NECUC DPer-
spektiven öffnen und Ettekte treisetzen, ohne die Fıgenverantwortung der Teıl-
kırche rage stellen

Durch die Verbindung VO  ' diplomatischer Geschmeidigkeit und theologischer Prinz1ı-
p1entr eu«C wurde C1M Konkordatssystem geschaffen das sıch aller Schwierigkeiten

Zusammenhang MLItL dem Reichskonkordat über 70 Jahren als tragfähige Grundlage
fur C1M truchtbares Zusammenwirken zwıschen Staat und Kırche ewaihrt hat Ob diese
Politik Pacellis Grundsatz Faccıa Pamare Roma! dienlich Wl und diesem SENULZL
hat SC dahıin gestellt MLTL dieser Politik hat Pacelli dazu beigetragen die Basıs fur 1n lang
andauernde belastbare Beziehung zwıschen Staat und Kiırche schaffen

50 Vel ZUFr Auswahl der Bischofskandidaten Pacellıs Bericht Nr Sulla DYOVVISLA della Sede
m”escovILE di Rottenburg („asparrı VOo Oktober 1976 (AKES (sermanıa Pos 566 Fasz R{
7 25) über die potenziellen Kandıdaten Württemberge schreibt Purtroppo HON S}

/ che SAPP1IA, fra di ESS0O candıdato, Y quale 1dA fatto SO stu.d! filosoficı teologicı
Roma 22)
60 Vel MORSEY Kugeni0 Pacell: als Nuntius Deutschland Pıus X II ZU Gedächtnis
(wıe Anm 31) 103 139 hıer 1720 der d1iesem Zusammenhang den Vatikanreferenten des Aus-

Amtes, Richard Delbrück ZIUEFL, der bemängelt habe, Pacell:; scheine LL1UFr IL Gefühl
für das haben, WaS Deutschland möglıch SC und verhandele, als hätte @5 IN1L Italenern
IUl  S Ahnlıich xußerte sıch Heinrich Brüniıng ı SC1IHNECNMN Memoıren, WE schreibt: Der Kardıinal-
staatssekretär, obwohl nahezu dreizehn Jahre ununterbrochen ı Deutschland gelebt hatte, hatte
”eder die Grundbedingungen der deutschen Politik och die hbesondere Stellung der Zentrums-
Darteı JC yichtig merstanden est bonkordatären System stehend olaubte CT, durch Verträge
zayıschen dem Vatiıkan und den einzelnen Ländern die Interessen der Katholiken hesser mahrneh-
HEK bönnen als durch die Macht hatholischer Laienpolitiker BRÜUÜNING Memoiren 19718 1934
Stuttgart 1970 135
61 Vel Entwurf Schreibens Pacellıs Keppler VO 71 August 1971 No ANEB
Fasz 147 144 hıer 1474
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erhielten Bischofskandidaten, die an Fakultäten der Jesuiten wie an der Gregoriana in
Rom studiert hatten59.

Wegen seiner kritischen Distanz zu Besonderheiten der katholischen Kirche in
Deutschland, wie der starken Stellung der Domkapitel oder der Ausbildung der Kleri-
ker, die von der römischen Norm eines kircheninternen Seminarstudiums abwich, wur-
de Pacelli vereinzelt vorgeworfen, er habe ein mangelndes Gespür dafür, was in
Deutschland möglich sei60. Zu diesem Eindruck mag beigetragen haben, dass Pacelli ein
möglichst kohärentes Konkordatssystem anstrebte, das sich an den Vorgaben des CIC
orientieren und möglichst keine Ausnahmen zulassen sollte. Deutlich wird dies, wenn er
im Hinblick auf Württemberg nicht müde wurde zu betonen, es dürften dort keine
Ausnahmetatbestände geschaffen werden, die in Verhandlungen mit anderen Ländern
als schlechtes Beispiel oder Präjudiz dienen könnten61. Dennoch hat Pacelli in seinen
Verhandlungen mit Preußen und Baden Ausnahmen zugelassen, ohne die die Konkor-
date höchstwahrscheinlich nicht zustande gekommen wären. Gerade bei der Frage der
Bischofsernennung hat Eugenio Pacelli auf das traditionelle Wahlrecht der Kapitel
Rücksicht genommen und ist zu einer Lösung gekommen, die römischen Einfluss und
regionale Mitbestimmung miteinander verbindet. Bei aller Mitverantwortung der Teil-
kirche vor Ort bleibt der Aspekt der Sendung, der Apostolizität der Bischöfe gewahrt,
weil diese ihre Autorität nicht aus eigener Machtvollkommenheit der Teilkirche ablei-
ten, sondern von Rom gesandt bleiben und dadurch deren Verbundenheit mit dem
Nachfolger des hl. Petrus und der universalen Kirche zum Ausdruck kommt. Dass das
päpstliche Vorschlagsrecht dazu beitragen kann, mit römischer Hilfe den Blick über die
eigenen Personalressourcen in den Teilkirchen hinauszulenken, kann ebenfalls neue Per-
spektiven öffnen und positive Effekte freisetzen, ohne die Eigenverantwortung der Teil-
kirche in Frage zu stellen.

Durch die Verbindung von diplomatischer Geschmeidigkeit und theologischer Prinzi-
pientreue wurde ein Konkordatssystem geschaffen, das sich – trotz aller Schwierigkeiten
im Zusammenhang mit dem Reichskonkordat – in über 70 Jahren als tragfähige Grundlage
für ein fruchtbares Zusammenwirken zwischen Staat und Kirche bewährt hat. Ob diese
Politik Pacellis Grundsatz Faccia l’amare Roma! immer dienlich war und diesem genutzt
hat, sei dahin gestellt; mit dieser Politik hat Pacelli dazu beigetragen, die Basis für eine lang
andauernde, belastbare Beziehung zwischen Staat und Kirche zu schaffen.

59 Vgl. zur Auswahl der Bischofskandidaten Pacellis Bericht Nr. 36168 Sulla provvista della Sede
vescovile di Rottenburg an Gasparri vom 1. Oktober 1926 (AES Germania Pos. 566, Fasz. 82, Bl.
22–25), wo er über die potenziellen Kandidaten in Württemberg schreibt: […] Purtroppo non si
trova, che io sappia, fra di esso un candidato, il quale abbia fatto i suoi studi filosofici e teologici in
Roma. (Bl. 22).
60 Vgl. R. Morsey, Eugenio Pacelli als Nuntius in Deutschland, in: Pius XII. zum Gedächtnis
(wie Anm. 31), 103–139, hier: 120, der in diesem Zusammenhang den Vatikanreferenten des Aus-
wärtigen Amtes, Richard Delbrück zitiert, der bemängelt habe, Pacelli scheine nur wenig Gefühl
für das zu haben, was in Deutschland möglich sei und verhandele, als hätte er es mit Italienern zu
tun. Ähnlich äußerte sich Heinrich Brüning in seinen Memoiren, wenn er schreibt: Der Kardinal-
staatssekretär, obwohl er nahezu dreizehn Jahre ununterbrochen in Deutschland gelebt hatte, hatte
weder die Grundbedingungen der deutschen Politik noch die besondere Stellung der Zentrums-
partei je richtig verstanden. Fest im konkordatären System stehend, glaubte er, durch Verträge
zwischen dem Vatikan und den einzelnen Ländern die Interessen der Katholiken besser wahrneh-
men zu können als durch die Macht katholischer Laienpolitiker. H. Brüning, Memoiren 1918–1934,
Stuttgart 1970, 135f.
61 Vgl. Entwurf eines Schreibens Pacellis an Keppler vom 21. August 1921, No. 21549. ANB 79,
Fasz. 1, Bl. 142–144, hier: 142f.
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Zwischen Tradıtiıon und Innovatıon
Herrschaftseinsetzungen 1mM Licht aktueller Ritualtorschung

Als 20 September 2008 1n Magdeburg die gemeınsam VO dortigen Kulturhistori-
schen Museum und dem Sonderforschungsbereich 496 »Symbolische Kommunikation
und gesellschaftliche Wertesysteme« der UnLhversıtät unster gestaltete Ausstellung
»Spektakel der Macht«! eröffnet wurde, geschah dies der Bedeutung und der Feler-
ıchkeit des Anlasses ANSCHICSSCH 1n rıtualen Akten Eıner der spektakulärsten kte
erfolgte siıcherlich mıiıt dem Grufßwort VO Ursula Nelles, die als Rektorin der Westfä-
ıschen VWılhelms-Universität, bekleidet mıiıt dem sprichwörtlichen Mantel der Tradıtion,
die INNOVAatıVe Kraft dieser Ausstellung mıiıt Blick auf die Vermittlung VO Wissenschaft
1n 1ne breıite Offentlichkeit hervorhob?.

Tradition und Innovatıon: das sınd Wel Phäiänomene und Grundbegriffe, die sich,
neben anderen, 1n der Rıtualforschung längst als Bestimmungsgröfßen ersten Kanges eia-
bliert haben Ist die Ritualforschung spatestens 1m Zuge ıhrer 1m etzten Dezennıiıum
deutlich spürbaren Intensivierung” und durch die weıtere wıissenschaftliche und damıt
auch methodische) Streuung ınzwiıischen nahezu unuüuberschaubar geworden und hat S1E
sıch, ıhrer weltweıten Vernetzung entsprechend, eınem nıcht unbeträchtlichen Teıl 1n
die Unendlichkeit des Raumes Internet begeben“, spielen 1n der SANZCH, vielfaltigen
Bandbreite Fragestellungen und Aspekten solche VO Tradition und/oder Innovatıon
me1st 1ne mehr oder wenıger bedeutende Raolle Dıies 1St, 1Ur Jüungste Beispiele he-
rauszugreıfen, dem gegenwärtıg ımmer starker 1n den Fokus interdiszıplinären Inte-
TesSsSCS und ınterdiszıplinären Verbundes® tretenden Themenkomplex ‚Religion und

/Zur Ausstellung »Spektakel der Macht Rıituale 11771 Alten EKuropa, O0O0—1800« 11771 Kulturhistori-
schen Museum Magdeburg (21 dept. 2008—04.Jan. siehe eintührend die auch onlıne ZUSaNG-
liıche Broschüre: http://www.spektakeldermacht.de/d/pdf/SDM_Brosch.pdf (13.11.2008). Der
Ausstellungskatalog oleichem Titel he Barbara STOLLBERG-KILINGER, Darmstadt 2008

Sıehe dAie Pressemitteilung der Westfälischen W.ilhelms-Universität Munster VOo dept. 2008
http://cg1.uni-muenster.de/exec/Rektorat/upm.php ?rubrik=Alle&X&neu=0& mon=2008098& nummer
—1 (13.1

Eıne »Begriffsinflation« 11771 Ontext der Ritualforschung konstatierte freilich schon 1999 der
Sozi0ologe und Journalıst Wolfgang Sofsky und kritisierte djese insofern als »fragwürdig«, Aa diese
‚Inflation« wesentlich durch unsachgemäfße Ausdehnung und Verwendung des Beegriff Rıtual CVO -
Zzilert SEn siehe Neue Züricher Zeıtung VOo September 1999 (Feuilleton-Teıil).

Eıne nıcht mehr allzZ aktuelle, freilich ımmer noch wesentliche Hiltestellung oibt dAie 11771 He:1-
delberger e-Journal für Ritualwissenschaft 2001/2002 publizierte Linksammlung »Ritualforschung
11771 Internet« VOo Marcus Imbsweiler: http://www.ritualdynamik.uni-hd.de/e-journal/berichte/
internetrecherche.pdf (02.05.2008).

Eıines der Jüngsten Beispiele hierfür kann das »Forschungsfeld (Gjewalt« 11771 Rahmen des nde
2007 der UnLhversität Munster eingerichteten Exzellenzelusters »Relig10n und Politik« veben.
/Zu den Einzelprojekten siehe dAje Startseılite der 1er Forschungsfelder http://www.unı-muens-
ter.de/Religion-und-Politik/forschung/pro) ekte/index.html (1 71

THOMAS BAUER

Zwischen Tradition und Innovation
Herrschaftseinsetzungen im Licht aktueller Ritualforschung

Als am 20. September 2008 in Magdeburg die gemeinsam vom dortigen Kulturhistori-
schen Museum und dem Sonderforschungsbereich 496 »Symbolische Kommunikation
und gesellschaftliche Wertesysteme« der Universität Münster gestaltete Ausstellung
»Spektakel der Macht«1 eröffnet wurde, so geschah dies – der Bedeutung und der Feier-
lichkeit des Anlasses angemessen – in ritualen Akten. Einer der spektakulärsten Akte
erfolgte sicherlich mit dem Grußwort von Ursula Nelles, die als Rektorin der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität, bekleidet mit dem sprichwörtlichen Mantel der Tradition,
die innovative Kraft dieser Ausstellung mit Blick auf die Vermittlung von Wissenschaft
in eine breite Öffentlichkeit hervorhob2.

Tradition und Innovation: das sind zwei Phänomene und Grundbegriffe, die sich,
neben anderen, in der Ritualforschung längst als Bestimmungsgrößen ersten Ranges eta-
bliert haben. Ist die Ritualforschung – spätestens im Zuge ihrer im letzten Dezennium
deutlich spürbaren Intensivierung3 und durch die weitere wissenschaftliche (und damit
auch methodische) Streuung – inzwischen nahezu unüberschaubar geworden und hat sie
sich, ihrer weltweiten Vernetzung entsprechend, zu einem nicht unbeträchtlichen Teil in
die Unendlichkeit des Raumes Internet begeben4, so spielen in der ganzen, vielfältigen
Bandbreite an Fragestellungen und Aspekten solche von Tradition und/oder Innovation
meist eine mehr oder weniger bedeutende Rolle. Dies ist, um nur jüngste Beispiele he-
rauszugreifen, zu dem gegenwärtig immer stärker in den Fokus interdisziplinären Inte-
resses – und interdisziplinären Verbundes5 – tretenden Themenkomplex ›Religion und

1 Zur Ausstellung »Spektakel der Macht: Rituale im Alten Europa, 800–1800« im Kulturhistori-
schen Museum Magdeburg (21. Sept. 2008–04.Jan. 2009) siehe einführend die auch online zugäng-
liche Broschüre: http://www.spektakeldermacht.de/d/pdf/SDM_Brosch.pdf (13.11.2008). Der
Ausstellungskatalog unter gleichem Titel hg. v. Barbara Stollberg-Rilinger, Darmstadt 2008.
2 Siehe die Pressemitteilung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 22. Sept. 2008:
http://cgi.uni-muenster.de/exec/Rektorat/upm.php?rubrik=Alle&neu=0&mon=200809&nummer
=10290 (13.11.2008).
3 Eine »Begriffsinflation« im Kontext der Ritualforschung konstatierte freilich schon 1999 der
Soziologe und Journalist Wolfgang Sofsky und kritisierte diese insofern als »fragwürdig«, da diese
›Inflation‹ wesentlich durch unsachgemäße Ausdehnung und Verwendung des Begriff Ritual evo-
ziert sei; siehe Neue Züricher Zeitung vom 6. September 1999 (Feuilleton-Teil).
4 Eine nicht mehr ganz aktuelle, freilich immer noch wesentliche Hilfestellung gibt die im Hei-
delberger e-journal für Ritualwissenschaft 2001/2002 publizierte Linksammlung »Ritualforschung
im Internet« von Marcus Imbsweiler: http://www.ritualdynamik.uni-hd.de/e-journal/berichte/
internetrecherche.pdf (02.05.2008).
5 Eines der jüngsten Beispiele hierfür kann das »Forschungsfeld D: Gewalt« im Rahmen des Ende
2007 an der Universität Münster eingerichteten Exzellenzclusters »Religion und Politik« geben.
Zu den Einzelprojekten siehe die Startseite der vier Forschungsfelder http://www.uni-muens-
ter.de/Religion-und-Politik/forschung/projekte/index.html (17.11.2008).


